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am 27. Februar 2022 gab Bundeskanzler Olaf 
Scholz im Bundestag eine bemerkenswerte 
Regierungserklärung ab. Er sprach davon, 
dass der 24. Februar 2022 eine Zeitenwende 
in der Geschichte unseres Kontinents mar
kiert. An diesem Tag hatte Russland seinen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine gestartet 
und damit die gesamte Politik verändert. 

So kündigte Kanzler Scholz ein Sonderver
mögen für die Bundeswehr in Höhe von 
100 Mrd. Euro an. Das Ziel: Schluss mit der 
mangelnden Einsatzbereitschaft – die neuen 
sicherheitspolitischen Herausforderungen 
verlangen geänderte Prioritäten und eine 
bedingungslose Erfüllung unserer Nato 
Bündnisverpflichtungen. Applaus war dem 
Kanzler auch von den UnionsParteien si
cher, obgleich dafür zusätzliche Schulden 
aufgenommen und, mit einer Grundgesetz
änderung an der Schuldenbremse vorbei, 
ausgegeben werden.

Der Bund der Steuerzahler hat immer wieder 
darauf hingewiesen, dass vor allem das Be
schaffungswesen der Bundeswehr dringend 
modernisiert und der Rüstungseinkauf en
ger mit unseren NatoPartnern abgestimmt 
werden muss. Nur dann können auch alle 
Mittel wirtschaftlich und zielorientiert in die 
Bundeswehr investiert werden. Zugleich 
muss jedem klar sein: Der Kauf von neuen 
Panzern, Flugzeugen und Schiffen durch das 

neue Sondervermögen ist das eine, die jah
relange Unterhaltung, Bewirtschaftung und 
Munitionierung durch den Bundeshaushalt 
das andere. Hier klaffen noch große Lücken 
im Finanzplan, um die angekündigte Zeiten
wende langfristig finanzieren zu können. 

Für den Bundeshaushalt 2022 selbst wurden 
zudem Kreditermächtigungen von knapp 
140 Mrd. Euro beschlossen. Der Krieg spie
gelt sich nur zum Teil in diesem Schul
denEtat wieder, beispielsweise für die Fi
nanzierung von Geflüchteten. Grundsätzlich 
ist der Haushalt aber immer noch durch sehr 
viele Subventionen, Projekte und Mehraus
gaben geprägt, die kritisch hinterfragt wer
den müssen. Es drängt sich der Eindruck auf, 
dass in der Verwaltung, in den Ministerien 
und in den Regierungsfraktionen alles so 
weiterläuft, wie vor dem 24. Februar 2022. 
Viel hilft viel, scheint die Devise in der Aus
gabenpolitik zu sein.

Hinzu kommt das Problem der Inflation. 
Mittlerweile kratzen wir an der 8Pro
zentMarke, Tendenz steigend. Diverse Ent
lastungspakete wurden beschlossen, trotz 
Warnungen, dass die gewählten Maßnah
men die Inflation kaum dämpfen, dem Steu
erzahler aber viel Geld kosten und die 
Staatsschulden erhöhen. Begriffe wie das 
„9EuroTicket“ oder der „Tankrabatt“ stehen 
für ein haushaltspolitisches Desaster.

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
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Beide Maßnahmen werden wahrscheinlich 
über 6 Mrd. Euro kosten, den Menschen ge
rade im Herbst und Winter aber kaum bei in
flationären Energiepreisen helfen. Richtiger
weise wurde zumindest die kalte Progressi
on im Einkommensteuertarif durch die 
Anhebung des Grundfreibetrages und des 
Arbeitnehmerpauschbetrages teilweise ab
gebaut – aber eben nicht vollständig. Hier 
hätte die Regierung klotzen und nicht kle
ckern müssen! 

Damit hat die Ampelkoalition eine Zeiten
wende in der Haushaltspolitik versäumt. 
Diese Aufgabe wird für den kommenden 
Haushalt eine Herausforderung sein, genau
so wie die Einhaltung der grundgesetzlichen 
Schuldenbremse. Christian Lindner hat als 
Bundesfinanzminister beides fest verspro
chen. Richtig so! Das erfordert im Gegenzug 
Prioritäten, weshalb alle Ausgaben auf den 
Prüfstand gehören. Hierfür bedarf es nicht 
nur eines „Sparministers“, sondern jedes ein
zelne Regierungsmitglied muss sich berufen 

fühlen, die Ausgaben herunterzufahren. Spa
ren ist also das Gebot der Stunde. 

Deshalb legen wir als Bund der Steuerzahler 
ein Sparbuch vor, in dem wir Strukturen kri
tisch beleuchten und gleichzeitig konkrete 
Einsparvorschläge machen. Uns allen ist 
klar: Es wird nicht die eine Maßnahme ge
ben, die keiner merkt, wenig Aufwand kostet 
und schon ist unser Ausgabenproblem ge
löst. Im Gegenteil: Strukturelle Großposten 
im Haushalt müssen genauso zur Dispositi
on stehen, wie die unzähligen KleinMaß
nahmen. Eine nachhaltige Sicherheitspolitik, 
ein effektiver Klimaschutz, wachstumsför
dernde Staatsinvestitionen und eine leis
tungsfähige Verwaltung stehen nicht im Wi
derspruch zur Schuldenbremse!

Reiner Holznagel,
Präsident des Bundes der Steuerzahler   
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Warum Subventionen und Ausgaben des 
Bundes auf den Prüfstand gehören
Die AmpelRegierung aus SPD, Grüne und 
FDP hat einen ambitionierten Koalitionsver
trag für die 20. Wahlperiode vorgelegt. In 
fast allen Politikbereichen sind stärkere Akti
vitäten des Bundes angekündigt – ob beim 
Klimaschutz, der Digitalisierung, dem Erhalt 
der Infrastruktur, der Wohnbauförderung, 
bei der Staatsmodernisierung oder der Si
cherung hoher Sozialstandards und deren 
Ausbau. Dabei muss die Regierung in einem 
finanziell begrenzten Umfeld agieren, da die 
Summe aus sachlich nachvollziehbaren Be
darfen und zusätzlichen parteipolitischen 
Wünschen die Ressourcen des Bundes deut
lich übersteigt. Übliche Steuer, Verwal
tungs und Beitragseinnahmen reichen bei 

Schluss mit dem Krisenmodus – Schuldenbremse 
wieder uneingeschränkt einhalten!

weitem nicht aus, um alle Ausgabenwün
sche auf Basis der regulär geltenden Schul
denbremse finanzieren zu können.

Vor allem die CoronaPandemie hat sich in 
den vergangenen zwei Jahren als Brennglas 
erwiesen, die strukturelle Fehlentscheidun
gen zugunsten einer expansiven Ausgaben
politik in den Jahren zuvor offengelegt und 
sogar verstärkt hat. Denn bis einschließlich 
2019 hat die Politik in Anbetracht kräftig 
sprudelnder Steuerquellen neue DauerAus
gabenprogramme am Fließband beschlos
sen, deren Finanzierung mit Ausbruch der 
Pandemie und sinkender Steuereinnahmen 
nicht mehr möglich war. Statt mit Sparmaß
nahmen gegenzusteuern, beschloss die Poli
tik RekordSchulden. Mehr noch: Corona 

Schuldenfinanzierte Ausgaben im Bundeshaushalt

Quelle: Bundesfinanzministerium, eigene Berechnungen
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Struktur der Netto-Kreditaufnahme im Bundeshaushalt

Quelle: Bundesfinanzministerium, eigene Berechnungen

wird dieses sehr hohe Ausgabenniveau – 
ohne deutliche Konsolidierungseinschnitte – 
auf Jahre hinaus fortschreiben.

Dieses finanziell schwierige Umfeld wird 
derzeit noch einmal durch den UkraineKon
flikt deutlich verschärft. Die Regierung muss 
in vielfältiger Hinsicht auf diesen Konflikt, 
die daraus resultierende Bedrohungslage so
wie die wirtschafts und energiepolitischen 
Folgen reagieren.

Dazu gehört – als eine zentrale Reaktions
maßnahme – das neue „Sondervermögen 
Bundeswehr“ zur kurz und mittelfristigen 
Stärkung der Bundeswehr in einem Umfang 
von 100 Mrd. Euro. Dieses wird mit einer ei
genständigen Kreditermächtigung außer
halb des Bundeshaushalts versehen und im 
Grundgesetz verankert, um explizit die 
grundgesetzliche Schuldenbremse aushe
beln zu können. Denn die AmpelKoalition 

vermag es aufgrund des hohen Ausgabenni
veaus nicht, diese zusätzliche Finanzoffensi
ve zugunsten der Bundeswehr über die 
Schuldenbremse darstellen zu können. 

Ampel verschiebt Schulden in die Zukunft
Die bereits entstandenen Tilgungspflichten 
seit Beginn der CoronaPandemie 2020 
durch eine äußerst umfangreiche Schulden
finanzierung des Bundeshaushalts sind be
reits beträchtlich. Die NettoKreditaufnahme 
des Bundeshaushalts beläuft sich für die 
Jahre 2020 bis 2022 auf 485 Mrd. Euro. Rund 
78 Prozent bzw. 378 Mrd. Euro davon müs
sen nach den Regeln der Schuldenbremse 
wieder getilgt werden, denn es handelt sich 
um notlagenbedingte Kredite, die zwar zur 
Bekämpfung der Pandemiefolgen zulässig 
sind, aber – laut Vorgaben des Grundgeset
zes – absehbar wieder getilgt werden müs
sen. Diese Maßgabe – nämlich in Notzeiten 
außerplanmäßig hohe Schulden aufnehmen 
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Im Hinblick auf die TilgungsAmbitionen will 
sich die AmpelRegierung mehr Zeit lassen, 
als die VorgängerRegierung ihrerseits beab
sichtigte: Während die große Koalition be
reits 2023 mit der Rückführung von Schulden 
beginnen und diese pandemiebedingte Ver
schuldung bis 2042 vollständig getilgt haben 
wollte, plant die aktuelle Regierungskoalition 
sowohl mit einem späteren Tilgungsbeginn 
als auch mit einer längeren Tilgungsdauer – 
nämlich von 2028 bis 2058. Die daraus resul
tierenden Implikationen sind beachtlich.

So „spart“ sich die Ampel bis ins Jahr 2027 
rund 54 Mrd. Euro Tilgungspflichten, die die 
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Quelle: Bundesfinanzministerium, eigene Berechnungen

zu dürfen, diese im Anschluss aber wieder zu 
tilgen müssen – entspricht dem intertempo
ralen Gerechtigkeitsgedanken der Schulden
bremse, die einen fairen Lastenausgleich 
zwischen den Generationen sichern will.

große Koalition zu diesem Zeitpunkt bereits 
angepackt hätte. Dieser finanzielle Spielraum 
steht der Politik somit für Mehrausgaben zur 
Verfügung, da er nicht für Tilgungsausgaben 
vorgesehen ist. Und: Mit der längeren Til-
gungsdauer verschiebt die Ampel die Lasten 
deutlich in die Zukunft. Während die Til-
gungspläne der Vorgänger-Regierung sämtli-
che Notlagenschulden bis 2042 getilgt hät-
ten, stehen in der Ampel-Bilanz dann immer 
noch 195 Mrd. Euro bzw. 52 Prozent der ins-
gesamt tilgungspflichtigen Schulden, die erst 
nach 2042 zurückgeführt werden sollen.

Fazit: Diese Ampel-Pläne belasten künftige 
Generationen somit deutlich stärker, als dies 
die Vorgängerregierung vorsah – im Lichte 
der Schuldenbremse eine eindeutige Lasten-
verschiebung in Richtung Zukunft, um sich 
in der kurzen Frist mehr finanzielle Hand-
lungsmöglichkeiten verschaffen zu können.
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Klimafonds (EKF) umgeleitet hat – eines der 
großen Sondervermögen des Bundes abseits 
des Bundeshaushalts, in dem konkret die gro
ßen Klimaprogramme des Bundes gebündelt 
werden. Diese Schulden sollen die von der 
AmpelKoalition stark erhöhten Programm
ausgaben des EKF ausfinanzieren – und das 
über mehrere Jahre hinweg. Auch die Vorgän
gerregierung hatte bereits 2020 rund 26 Mrd. 
Euro auf diese Weise missbräuchlich und ent
gegen den Regeln der Schuldenbremse für 
die EKFRücklage abgezweigt.

Fazit: Beide sich ähnelnden Aktionen sind 
verfassungsrechtlich höchst angreifbar, da 
die Nutzung dieser Kreditermächtigungen 
ausschließlich zur Bewältigung der Pande
miefolgen gestattet war, nicht aber zur Fi
nanzierung sachfremder Ausgaben –  schon 
gar nicht für eine Daueraufgabe wie der 
Kampf gegen den Klimawandel.

Kreditfinanzierung des Energie- und Klimafonds (in Mrd. Euro)

Quelle: Eckwertebeschluss der Bundesregierung für 2023 bis 2026, eigene Berechnungen
(RegelEinnahmen: nationale CO₂Bepreisung, EUEmissionshandel, Bundeszuschüsse)
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Auch durch andere Aktionen verschafft sich 
die AmpelKoalition finanziell Luft, um bis 
zur nächsten Bundestagswahl 2025 in ihrem 
Sinne Akzente zu setzen. Ein Schwerpunkt 
dabei bildet die Klima und Energiepolitik der 
Regierung. Hier macht die Ampel Tempo – 
nicht nur aufgrund der herausgehobenen 
Stellung im Koalitionsvertrag, sondern noch
mals beschleunigt durch den UkraineKrieg 
und seine Folgen.

Fazit: Für die Steuerzahler steht dabei viel 
auf dem Spiel, denn die Regierung will viel 
Geld in die forcierte Wende stecken – zum 
Großteil mit Schulden finanziert.

Hierfür hat die Koalition bereits vorgesorgt, 
indem sie gleich nach ihrem Amtsantritt 
Ende 2021 nicht genutzte Kreditermächti
gungen im Bundesetat 2021 im Umfang von 
60 Mrd. Euro in die Rücklage des Energie und 
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Milliardenteurer Blindflug
Doch die Schuldenfinanzierung des Energie 
und Klimafonds wirft nicht nur verfassungs
rechtliche Fragen auf, sondern berührt auch 
grundlegende Aspekte der Nachhaltigkeit 
und Solidität. Denn das Problem an der milli
ardenschweren Klimawende ist: Die vielen 
Förderprogramme sind zwischen den Minis
terien miserabel abgestimmt. Das oberste 
Ziel, mit staatlicher Förderung so viele Treib
hausgase wie möglich einzusparen, wird lei
der von Ressortegosimen geprägt, zumal etli
che Maßnahmen keine Zielvorgaben haben 
oder extrem teuer sind und so gut wie nichts 
bewirken. Doch auf diesem Wege ist die Kli
mawende nicht effektiv steuerbar, ein Groß
teil der Milliardentransfers verpufft wir
kungslos.

So verrät ein Blick in den jährlichen EKFBe
richt des Bundesfinanzministeriums, dass bei 
rund 80 Prozent der mehr als 100 Förderpro
gramme völlig unklar ist, wie viel CO₂ einge
spart werden kann und konnte – dazu gehö
ren die allein in diesem Jahr mit 5 Mrd. Euro 
dotierte EAutoPrämie oder auch diverse 
Programme zur Energieforschung, die auf 
3 Ministerien verteilt sind.

Und bei den wenigen Programmen mit kla
ren Zielen sieht es nicht besser aus. Der 
EKFBericht weist hierzu Kennzahlen zur so
genannten Fördereffizienz aus. Also: Wie viel 
Steuergeld ist nötig, um eine Tonne CO₂ zu 
sparen? Auch hier erschrecken die Zahlen: 
Während sich das Programm des Wirt
schaftsministeriums zur „Energieberatung 
im Mittelstand“ noch gut hält und – die Plau
sibilität der Berechnungen einmal dahinge
stellt – mit lediglich 7 Euro Einsatz eine Ton
ne CO₂ zu sparen vermag, kostet die Tonne 
im Programm zur „Förderung der Energieeffi
zienz des elektrischen Eisenbahnverkehrs“ 
des Verkehrsministeriums mehr als 
1.336 Euro, im Programm „Erneuerbar Mobil“ 
des Umweltressorts sogar 2.571 Euro.

Upgrade für alle Klimaprogramme nötig
Als Fazit steht fest, dass der EKF als zentrales 
Element der Klima und Energiewende struk
turell schlecht aufgestellt ist und viele un
wirtschaftliche Maßnahmen im Sinne einer 
maximalen TreibhausgasReduzierung ent
hält. Die Folge: Viel Geld wird verschwendet, 
ohne dem Klima zu nutzen. Das sind keine 
guten Vorzeichen, wenn in den kommenden 
Jahren 86 Mrd. Euro Schulden von den Minis
terien durch den EKFFörderdschungel gejagt 
werden.
Deshalb ist dringend ein Umsteuern nötig. 
Die vielen und teuren EKFProgramme müs
sen verzahnt und ressortübergreifend ge
steuert werden, jeweils mit dem Fokus auf 
eine maximale Fördereffizienz. Nur so kommt 
der Klimaschutz kostengünstig und über
prüfbar voran.

Der BdSt hatte bereits Mitte 2020 diese Pra
xis im Rahmen eines Rechtsgutachtens als 
verfassungswidrig gebrandmarkt. Und die 
CDU/CSUBundestagfraktion hatte Anfang 
2022 insofern Taten folgen lassen, als sie die 
SchuldenUmwidmung der AmpelKoalition 
zugunsten des EKF vom Bundesverfassungs
gericht überprüfen lässt. 
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Ganz allgemein werfen die zahlreichen Son
der, Zweck und Treuhandvermögen des 
Bundes, die außerhalb des Bundesetats be
wirtschaftet werden, kritische Fragen auf. 
Davon existieren derzeit 27, mit der Einrich
tung des BundeswehrSondervermögens 
sind es dann 28. Meist verfolgen diese Son
dervermögen wie zum Beispiel der Energie 
und Klimafonds ganz konkrete Zwecke. Doch 
werden dadurch Milliarden Euro an Schulden 
außerhalb des Bundeshaushalts bewegt, was 
eine Gesamtbetrachtung der Belastungen 
und Verpflichtungen des Bundes erschwert.

Besonderes Augenmerk ist bei Sondervermö
gen mit eigener Kreditermächtigung gefragt. 
Das BundeswehrSondervermögen wird 
künftig etwas betreffen, was andere Sonder
vermögen bereits in den vergangenen Jahren 
betraf: Sie haben sich hoch verschuldet.
So wurde im Zuge der Wirtschafts und Fi
nanzkrise 2009 der Investitions und Til
gungsfonds (ITF) etabliert, um damit das da
malige Konjunkturpaket zu finanzieren. Aus 
dem ITF wurden knapp 17 Mrd. Euro für In
vestitionen bereitgestellt, um gegen den dro
henden Wirtschaftsabschwung anzugehen. 
Die damalige Regierung versprach, die Schul
den des ITF zügig zu tilgen. Doch dies ist bis 
heute nicht geschehen: Die Verschuldung 
des ITF lag Ende März 2022 bei 16 Mrd. Euro 
und damit nahezu auf seinem Anfangsni
veau.

Beim nahezu parallel im Jahr 2008 gegründe
ten Sondervermögen „Finanzmarktstabilisie
rungsfonds“ zur Stützung des Bankensektors 
ist die Entwicklung sogar noch negativer. Lag 
die Verschuldung des Fonds Ende 2009 bei 
36,7 Mrd. Euro, hat sie sich bis Ende März 
2022 auf knapp 82 Mrd. Euro mehr als ver
doppelt.
Das zeigt: Der Bund platziert immer mehr 
Schulden außerhalb des Bundeshaushalts. 
Dadurch wird eine umfassende Schulden
übersicht verschleiert – und das, obwohl der 
Bund und damit die Steuerzahler für alle 
Schulden gleichermaßen haften.

Zuletzt erfolgte im Frühjahr 2020 mit Errich
tung des Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
eine Schuldenaufnahme außerhalb des Bun
deshaushalts auf Basis von ausgelagerten 
Kreditermächtigungen. Dieser Fonds, der von 
der Pandemie hart getroffenen Unterneh
men stützen soll, verbucht inzwischen einen 
eigenen Schuldenstand in Höhe von 36 Mrd. 
Euro Ende März 2022.

Summa summarum: Allein diese 3 Sonder
vermögen stehen für rund 10 Prozent der 
KreditmarktVerschuldung des Bundes. Sie 
stehen aktuell mit einer RekordVerschul
dung von rund 134 Mrd. Euro in der Kreide – 
zusätzlich zur offen ausgewiesenen Rekord
verschuldung des Bundeshaushalts in Höhe 
von knapp 1.333 Mrd. Euro.

Exkurs:
Sondervermögen des Bundes
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Festhalten an Schuldenbremse 
ist unabdingbar 
Vor diesem komplexen Hintergrund ist es zu 
begrüßen, dass Bundesfinanzminister Chris
tian Lindner grundsätzlich an der grundge
setzlichen Schuldenbremse festhalten und 
ab 2023 die seit 2020 geltende pandemiebe
dingte Notlage beenden will. Somit wären ab 
2023 Notlagenschulden, die die regulär zu
lässige Neuverschuldung des Bundes über
steigen, nicht mehr zulässig. Dann soll wie
der uneingeschränkt die RegelSchulden
bremse greifen, die die jährliche, maximal 
zulässige NettoKreditaufnahme des Bundes 
deckelt und auf diese Wiese solide Staatsfi
nanzen gewährleisten soll – ohne Finanzie
rungslasten überproportional in die Zukunft 

verschieben zu können. Die Konsequenz: Die 
Politik muss klare Prioritäten im Haushalt 
setzen und die auf RekordNiveau prognosti
zierten Steuereinnahmen für die kommen
den Jahre intelligent einsetzen. Denn ein Ein
nahmenproblem hat der Bund mit seinen 
hohen Steuereinnahmen definitiv nicht. Im 
Gegenteil: Die Steuereinnahmen haben wie
der das VorkrisenNiveau erreicht und wach
sen sogar stetig weiter. 

Vielmehr sind Sparmaßnahmen bei den Aus
gaben des Bundes zwingend. Schließlich wird 
der Bund in den kommenden Jahren vor wei
tere Herausforderungen gestellt, die dann im 
Rahmen der RegelSchuldenbremse bewäl
tigt werden müssen.
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Exemplarisch zu nennen sind die gesetzli
chen Sozialversicherungen, die vor allem auf
grund demografischer Effekte ein zunehmen
des strukturelles Ungleichgewicht von Ein
nahmen und Ausgaben aufweisen – und 
zwar in Milliardenhöhe.
Während der Pandemienotlage konnte der 
Bund die Finanzlöcher der Sozialversicherun
gen mit schuldenfinanzierten SonderZu
schüssen stützen, die sich in den Jahren 2020 
bis 2022 auf mehr als 90 Mrd. Euro summie
ren.

Mit der für 2023 geplanten Reaktivierung der 
RegelSchuldenbremse ist dieser Finanzie
rungsweg jedoch versperrt, weshalb über das 
Geflecht aus Beiträgen, Leistungen und Steu
ermitteln viel intensiver diskutiert werden 
muss. Der Kosten und Beitragsdruck bei den 

Sozialversicherungszweigen darf nicht auf 
Dauer einseitig bei den Steuerzahlern abge
laden werden und den Bundeshaushalt über 
Gebühr belasten.

Ebenfalls ist der Bundeshaushalt schlecht auf 
steigende Zinskosten vorbereitet. Mit ledig
lich 3,9 Mrd. Euro Zinsausgaben konnte der 
Bund 2021 historisch niedrige Zinslasten ver
buchen. Doch die Zinswende rollt und wird 
auch den Bundeshaushalt durch steigende 
Zinsausgaben künftig stärker belasten.
Als Faustformel kann gelten, dass eine Ände
rung des Zinsniveaus um lediglich 1 Prozent
punkt in voller Wirkung zu Zinsmehrausga
ben von 13 Mrd. Euro führen kann – und das 
jährlich! In der Spitze musste der Bund be
reits mehr als 40 Mrd. Euro pro Jahr an Zins
zahlungen leisten – mehr als das Zehnfache 
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Diese Rechnung offenbart das enorme Belas
tungspotenzial für den Bundeshaushalt 
durch steigende Refinanzierungskosten – zu
mal die Restlaufzeit ausstehender Staatsan
leihen im Schnitt mit gerade einmal 6,7 Jah
ren (Stand 2020) im internationalen Ver
gleich relativ kurz ist und sich 
Zinsänderungen dadurch schneller auf den 
Bundesetat auswirken.

Unser Appell: 
Deshalb muss die AmpelKoalition die schon 
seit Jahren ausufernde Subventionspolitik 
eindämmen und endlich neu strukturieren. 
Der Abbau von Steuervergünstigungen und 
Finanzhilfen birgt große Einsparpotenziale 
und setzt Haushaltsmittel frei, die dringend 
an anderer Stelle im Bundeshaushalt benö
tigt werden.

Verschuldung und Zinsausgaben des Bundeshaushalts (in Mrd. Euro)

Quelle: Bundesfinanzministerium, eigene Berechnungen

im Vergleich zu 2021. Das war etwa 2008 der 
Fall – vor gerade einmal 14 Jahren  – und das 
bei einem Schuldenstand des Bundesetats 
von lediglich 933 Mrd. Euro statt 1.306 Mrd. 

Euro wie Ende 2021. In Bezug auf das durch
schnittliche Zinsniveau des Jahres 2008 ergä
ben sich somit kalkulatorische Zinslasten von 
mehr als 56 Mrd. Euro für 2021.
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Bei der Konsolidierung des Bundeshaushalts 
spielt vor allem die Subventionspolitik eine 
große Rolle. Der Grund: Seit Jahren nehmen 
die Steuervergünstigungen zu und Finanz
hilfen erreichen immer neue Rekordhöhen. 
Das bedeutet zugleich: Kürzungen und Ab
schaffungen könnten schnell finanzielle Frei
räume in Milliardenhöhe schaffen.

Dieses Potenzial hat offenbar auch die Am
pelKoalition erkannt. In ihrem Koalitionsver
trag deutet sie an, die BundesAusgaben, vor 
allem Subventionen, auf den Prüfstand zu 
stellen. Dort steht: „Wir wollen zusätzliche 
Haushaltsspielräume dadurch gewinnen, 
dass wir im Haushalt überflüssige, unwirk
same und umwelt und klimaschädliche 
Subventionen und Ausgaben abbauen.“ 
Doch diesem Ansatz sind bisher keine kon
kreten Taten gefolgt.
 
Dabei legt der aktuelle Subventionsbericht 
des Bundes aus dem Jahr 2021 eine Vielzahl 
von Fehlentwicklungen offen, die kritisch 
analysiert werden müssen, um schließlich 
ein neues Subventionskonzept zu schaffen. 
Auch wenn dieser Bericht für die Jahre 2019 
bis 2022 noch unter der Regie der großen 
Koalition erstellt wurde, hat die bisherige 
Subventionspolitik weiterhin Auswirkungen 
auf den Bundeshaushalt, weil ein Großteil 
der Steuervergünstigungen und Finanzhilfen 
auf Dauer angelegt ist.

Politik missachtet eigene
Subventionsprinzipen
Die Subventionspolitik konnte in den vergan
genen Jahren nur deshalb ausufern, weil ein 
SelbstbindungsMechanismus der Politik ver
sagt hat: Gemeint sind die „subventionspoli
tischen Leitlinien“, die die Bundesregierung 
2015 für sich beschlossenen hat,  um Sub
ventionsausgaben streng zu reglementieren. 
Diese Leitplanken gelten bis heute mit fol
genden Kernpunkten:

•  Neue Subventionen müssen restriktiv ge
handhabt und dürfen nur gewährt wer
den, wenn sie nachweislich das beste und 
wirtschaftlichste Instrument sind. 

•  Neue Subventionen sind durch Einsparun
gen an anderer Stelle zu finanzieren.

•  Neue Finanzhilfen haben Vorrang vor neu
en Steuervergünstigungen.

•  Finanzhilfen müssen befristet werden und 
grundsätzlich degressiv sein, also stufen
weise abnehmen.

•  Alle Subventionsmaßnahmen müssen im 
Hinblick auf ihre Effizienz und ihren Erfolg 
kontrolliert werden können.  

Diese sinnvollen Kriterien zur Begrenzung 
und Prüfung von Subventionen sollen ein 
unkontrolliertes Anschwellen der Staatshil
fen verhindern. Doch von Beginn an prakti
zierten die Ministerien genau das Gegenteil: 
SubventionsGrundsätze werden missach

Wir brauchen eine verbindliche 
Subventionsbremse
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tet – zum Beispiel durch fehlende Befristun
gen, schwer messbare Ziele, mangelnde de
gressive Ausgestaltung oder einfach da
durch, dass neue Subventionen nicht durch 
Einsparungen an anderer Stelle im Haushalt 
gegenfinanziert werden.

DAS SIND DIE FAKTEN

Anzahl der Subventionen
Die Zahl der einzelnen Subventionstatbe
stände wird seit Jahren massiv ausgebaut 
und hat 2021 mit 234 eine neue Rekordmar
ke erreicht. Eine Rücknahme bestehender 
Subventionen ist dabei eher die Ausnahme, 
in der Regel kommen neue dazu. Dabei setzt 
die Regierung fast ausschließlich auf die 
Subventionsform der Finanzhilfen, deren 
Zahl sich seit Einführung der subventionspo
litischen Leitlinien mehr als verdoppelt hat. 
So listet der aktuelle Subventionsbericht des 

Bundes einen Rekordzuwachs bei den Fi
nanzhilfen binnen zwei Jahren aus. Zwi
schen 2019 und 2021 sind 42 neue Finanz
hilfen hinzugekommen, lediglich 7 alte wur
den abgeschafft.

Staatshilfen im Zuge der CoronaPandemie 
spielen hier übrigens keine Rolle – sie blei
ben beim Subventionsbericht weitgehend 
unberücksichtigt. Vielmehr geht die rasante 
Zunahme der Finanzhilfen auf ausgebaute 
Förderungen vor allem in den Bereichen Kli
maschutz, Digitalisierung und Mobilität zu
rück – diese Aspekte prägen auch den Koali
tionsvertrag der AmpelParteien.

Subventionsvolumen
Mit der Subventionswelle steigen die Belas
tungen für den Bundeshaushalt massiv an. 
Die Subventionsausgaben erreichen immer 
neue Rekordmarken. Für 2022 weist der Sub
ventionsbericht ein geplantes Subventions
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volumen von mehr als 47 Mrd. Euro zulasten 
des Bundesetats aus – mehr als eine Ver

dopplung gegenüber 2015 mit Subventions
kosten von knapp 21 Mrd. Euro.
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Treiber der hohen Ausgaben sind vor allem 
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Steuermittel binden, die dann nicht mehr zur 

Quelle: Subventionsberichte des Bundes

regulären Finanzierung laufender Ausga
ben – wie Instandhaltungsinvestitionen, 
Wehretat, Sozialleistungen oder Verwal
tungspersonal – zur Verfügung stehen.
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Finanzhilfen – Die Macht der Regierung
Der auf Finanzhilfen liegende Fokus ent
spricht zwar den subventionspolitischen Leit
linien der Bundesregierung, doch sind Fi
nanzhilfen ein zweischneidiges Schwert: Sie 
werden weitgehend am Bundestag und am 
Bundesrat vorbei administriert. Im Gegen
satz zu Steuervergünstigungen, für die der 
Bundestag und in der Regel auch der Bundes
rat ein Gesetz beschließen müssen und da
mit einen hohen Abstimmungsaufwand ver
ursachen, beruhen Finanzhilfen weit über

wiegend auf Verordnungen, Richtlinien, 
Verträgen, lediglich ergänzt um parlamenta
rische Haushaltsbeschlüsse. Das heißt: Fi
nanzhilfen beruhen eben nicht auf einem Se
paratgesetz mit einem ordentlichen und 
transparenten Gesetzgebungsverfahren. Die 
Ausgestaltung von Finanzhilfen liegt damit 
einseitig in der Hand der Regierung, die die 
entsprechenden Regelungen flexibel erlässt 
und steuert – die Verständigung mit dem 
Bundestag ist zugunsten der Regierung ein
geschränkt.
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Auch aufgrund dieser praktischen Aspekte 
hatte die damalige große Koalition Finanzhil
fen zum zentralen Element ihrer Subventi
onspolitik gemacht. Die damit verbundenen 
Belastungen für den Bundeshaushalt sind 
nachweislich enorm, da Finanzhilfen über
wiegend als nicht rückzahlbare Zuschüsse 
gewährt und nahezu vollständig über den 
Bundesetat finanziert werden müssen – im 

Gegensatz zu Steuervergünstigung, deren 
Lasten sich Bund, Länder und Kommunen im 
Zuge der bundesstaatlichen Steuerzerlegung 
teilen.
Auch gesamtstaatlich hat die intensive Fi
nanzhilfenPolitik der Regierung Auswirkun
gen: Nicht mehr die Länder sind die klassi
schen Verteiler dieser Staatstransfers, son
dern inzwischen der Bund.
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Befristung und Degression? Wie die Politik 
ganz andere Gewöhnungseffekte provoziert 
Ein wesentlicher Kern der subventionspoliti
schen Leitlinien ist, dass Finanzhilfen zeitlich 
befristet und grundsätzlich degressiv, also 
abnehmend gestaltet sein müssen. Für neu 
eingeführte Finanzhilfen sind diese Maßga
ben sogar zwingend vorgeschrieben.

Der PraxisCheck fällt jedoch düster aus, 
denn derzeit sind lediglich 11 Prozent der Fi
nanzhilfen befristet und degressiv zugleich – 
Tendenz fallend. 
Bei den Steuervergünstigungen fällt die Bi
lanz noch schlechter aus – hier findet sich 
keine einzige Steuersubvention, die befristet 
und degressiv zugleich ist.
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Die Befristung von Finanzhilfen sowie deren 
stufenweise abnehmende Beträge – ob mit 
degressiver Wirkung beim einzelnen Subven
tionsnehmer oder insgesamt beim Bund als 
Subventionsgeber – soll vor allem Gewöh
nungseffekte und Fehlanreize durch eine 
DauerSubventionierung verhindern. Befris
tete Maßnahmen bieten zum Auslaufen hin 
stets Anlass, um deren Wirksamkeit zu über
prüfen und ggf. gegenzusteuern – wahlweise 
sie abzuschaffen.

Doch in der Regel verlängert die Regierung 
einmal eingeführte Finanzhilfen einfach. 
Mehr noch: Immer häufiger stockt sie die da
für veranschlagten Haushaltsmittel sogar 
auf. Das Prinzip einer ernst gemeinten Befris
tung mit einer verbindlichen Zeitschiene 
wird damit ad absurdum geführt, wenn das 
formal zeitlich festgesetzte Ende von Sub
ventionen durch eine ununterbrochene Ver
längerung faktisch ignoriert wird.

Auf diesem Weg werden ursprünglich nicht 
gewollte Gewöhnungseffekte und Fehlent
wicklungen geradezu provoziert – und zwar 
vom Bund selbst!

Struktur der Subventionen
Auch die Struktur der gewährten Steuerver
günstigungen und Finanzhilfen liefert An
satzpunkte für eine kritische Überprüfung 
der Subventionspolitik.
Der Subventionsbericht des Bundes klassifi
ziert Subventionen an einzelne Betriebe oder 
ganze Wirtschaftszweige danach, ob sie Er
haltungs, Anpassungs, Produktivitäts oder 
sonstige Hilfen sind. Hier zeigen sich große 
Unterscheide zwischen Finanzhilfen und 
Steuervergünstigungen, insbesondere mit 
Blick auf die Erhaltungshilfen, die vor allem 
dem produzierenden Gewerbe zukommen.
Diese Staatshilfen für Unternehmen sollen 
mittels Steuergeld die internationale Wett
bewerbsfähigkeit absichern – doch in Wirk
lichkeit erschweren oder verhindern sie 
zwangsläufig Strukturreformen der Unter
nehmen zur Anpassung an geänderte Rah
menbedingungen aus eigener Kraft. Insoweit 
konservieren viele Erhaltungssubventionen 
den Status quo, weshalb später weitere und 
sogar noch höhere Staatshilfen erforderlich 
werden könnten, um diesen Status festzu
schreiben – eine staatliche Daueralimentie
rung ist die Folge.
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Noch heute werden rund 50 Prozent der ge
währten Steuervergünstigungen für Unter
nehmen in Form von Erhaltungshilfen ge
währt – strukturell hat sich hier seit Jahren 
kaum etwas verändert.

Bei den Finanzhilfen liegt der Fokus eher auf 
Anpassungs und Produktivitätshilfen, wäh
rend strukturkonservierende Erhaltungshil
fen hier lediglich 2 Prozent betragen. Da die 
AmpelKoalition insbesondere auf eine Trans



32 Haushaltsanalyse

formation der Wirtschaft setzt, sollten vor al
lem die zahlreichen Erhaltungssubventionen 
kritisch überprüft werden.

Deutschland im Europa-Vergleich
Im Vergleich der großen Wirtschaftsnationen 
ist Deutschland inzwischen SubventionsEu
ropameister. Der Subventionsbericht weist 

hierzu aus, dass Deutschland im Natio
nenVergleich nicht nur in absoluten Zahlen 
die meisten Subventionen verteilt, sondern 
auch in Bezug auf die Wirtschaftskraft (die 
Zahlen beziehen sich auf das Jahr 2019, also 
vor Ausbruch der CoronaPandemie und vor 
der deutlichen Ausweitung von Klima und 
Umweltschutzsubventionen).

EU-28

Italien

Spanien

Frankreich

Deutschland

0,31

0,35

0,81

0,85

1,54

Subventionen in Prozent BIP 2019Subventionen in Prozent des BIP 2019

Quelle: Subventionsberichte des Bundes, Staatliche Beihilfen der EUMitgliedstaaten in 2019 (ohne DAWI, 
Maßnahmen zur Krisenbewältigung, im Schienenverkehr und in der Landwirtschaft, Fischerei und Aqua
kultur)

Deutschland hat selbst klassische Subventi
onsnationen inzwischen deutlich abge
hängt – wie zum Beispiel Frankreich mit sei
ner ausgeprägten staatlichen Industriepoli
tik. 
Bereits im Jahr 2019 wurden 73 Prozent der 
von der EU erfassten Unternehmensbeihilfen 
in Deutschland als Umwelt und Energiebei
hilfen klassifiziert – ein absoluter Rekordwert 
in Europa. Rund jeder zweite Euro für Um
welt und Energiebeihilfen, den die EUStaa
ten 2019 insgesamt verteilten, stammte so

mit aus Deutschland, wurde also hierzulande 
verteilt.
Deutschland dürfte diese Subventionsführer
schaft im Bereich der Klima, Umwelt und 
Energiesubventionen nach 2019 nochmals 
deutlich ausgebaut haben, weil der Bund so
wohl 2020 als auch 2021 eine Vielzahl neuer 
Subventionen eingeführt und bestehende 
Subventionen kräftig aufgestockt hat. Unter 
den großen EUNationen hat kein Land eine 
so intensive und teure nationale Klimapolitik 
wie Deutschland.
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Staatsbeihilfen für Umwelt und Energie (in Mrd. Euro)

Quelle: Subventionsberichte des Bundes, Europäische Kommission, ohne Schienenverkehr 
und Agrarpolitik

Da die AmpelKoalition gerade in der Kli
mapolitik zusätzliche Akzente setzen will, 
werden die nationalen Alleingänge Deutsch
lands zwangsläufig noch ausgeprägter sein – 
neben den ohnehin steigenden Klimaschutz
ausgaben der EUStaaten aufgrund des 
Green Deals der EUKommission und des 
EUWiederaufbauprogramms Next Generati
on EU.
Der BdSt regt deshalb an, auch alle bestehen
den Umwelt und EnergieSubventionen zu 
evaluieren und auf ihre Wirksamkeit hin zu 
überprüfen, bevor weitere Einzelmaßnah
men beschlossen werden. Vor allem aber 
muss die EUweite Klimapolitik vor allem un
ter den großen EUStaaten deutlich besser 
abgestimmt und koordiniert werden, um die 
damit verbundenen finanziellen Lasten fairer 
zu verteilen.

DAS FORDERT DER BDST!

Trotz klarer Leitlinien ist die Subventionspoli
tik des Bundes aus dem Ruder gelaufen. Der 
Hauptgrund dafür liegt in der Missachtung 
der eigenen Maßstäbe, die sich die Ministeri
en 2015 selbst gesetzt haben. Deshalb ist die 
AmpelKoalition aufgefordert, die gesamte 
Subventionspolitik einem kritischen Check zu 
unterziehen und insbesondere verpflichten
de und transparente Subventionsprinzipien 
zu verankern.

Wir brauchen dringend eine Subventions
bremse, die für die Politik verbindlich ist und 
die deLuxePolitik bei der Subventionsverga
be stoppt. Der Abbau der hohen Subventi
onsausgaben muss Bestandteil einer nach
haltigen Konsolidierungsstrategie werden.
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Um die großen finanziellen Herausforderun
gen für den Bundeshaushalt in den kommen
den Jahren zu meistern, müsste die Politik 
nicht nur Einzelprojekte auf den Prüfstand 
stellen, sondern auch ihre Dauerausgaben. 
Solche Einsparungen können den Etat struk
turell entlasten.

Zu diesen Dauerausgaben gehören Personal
ausgaben – ob für Beamte, Angestellte, Sol
daten oder Richter. Diese Ausgaben haben in 
den vergangenen Jahren kräftig zugelegt, 
weil sich die Regierung immer mehr Verwal
tungspersonal gönnt – in der gesamten Bun
desverwaltung, aber vor allem bei sich selbst, 
in den Ministerien. Dort wird neues Personal 
kurzerhand gleich verbeamtet, was hohe Bei
hilfe und künftig deutlich steigende Pensi
onslasten zur Folge hat. Auch die AmpelRe
gierung hat direkt nach ihrem Start eine Ver
beamtungswelle losgetreten und setzt vor 
allem auf hochdotierte TopBeamte. Im Zuge 
des 2. Nachtragshaushalts 2021 installierte 

die AmpelKoalition 290 neue Stellen im 
Kanzleramt und in den Ministerien, mit dem 
HaushaltsEntwurf 2022 weitere 383 Beam
tenPosten. Ohnehin sind die Bundesministe
rien in den vergangenen 10 Jahren kräftig 
aufgebläht worden: Der Bund der Steuerzah
ler ermittelt einen Stellenzuwachs von mehr 
als 10.000 Stellen, der Personalstand ist um 
57 Prozent in die Höhe geschossen.

Insgesamt haben die Gesamtpersonalausga
ben des Bundes 2021 mit 36,5 Mrd. Euro ei
nen neuen Rekordwert erreicht – eine Milliar
de Euro mehr als noch 2020 und fast 9 Mrd. 
Euro mehr als 2012.

Die andauernde Kritik des Bundesrechnungs
hofs, dass der deutliche Personalzuwachs in 
der Bundesverwaltung nicht immer bedarfs
gerecht sei, ergänzt der Bund der Steuerzah
ler nun durch die Forderung, das Haushalts
gesetz zu schärfen, um Einsparungen im Per
sonalbudget zu erzielen.

Personalhaushalt eindampfen!
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Zum Hintergrund: Von 1993 bis 2012 erlegte 
das Haushaltsgesetz den Bundesministerien 
pauschale Einsparverpflichtungen im Perso
nalhaushalt auf. In der Spitze mussten die 
Ressorts 2 Prozent Stelleneinsparungen bzw. 
deren finanziellen Gegenwert erzielen. Die 
große Koalition schaffte diese Konsolidie
rungsmaßgaben ab, erst die Ampel führte sie 

mit 0,5 Prozent im Bundesetat 2022 wieder 
ein. Das reicht jedoch nicht: Diese Verpflich
tungen müssen deutlich verschärft werden, 
um das hohe Personalbudget zu reduzieren! 
Dabei sollten die gesetzlichen Vorgaben so 
gewählt werden, dass bei den Personalaus
gaben jährlich 500 Mio. Euro eingespart wer
den können. 

Wann wird die Rüstungsbeschaffung effizient?
Um die Steuerzahler nicht immer wieder 
mit Kostenexplosionen und Zeitverzögerun
gen zu konfrontieren, hatte das Verteidi
gungsministerium uns ein modernes und 
effizientes Rüstungsmanagement verspro
chen. In der Tat ist es um grobe Fehler beim 
Rüstungseinkauf stiller geworden. Doch ein 
Blick in den aktuellen 14. Rüstungsbericht 
verrät: Probleme bestehen weiterhin – und 
zwar massiv. Die dort aufgelisteten 
9 TopRüstungsprojekte der Bundeswehr 
werden alle teurer, als zu Projektbeginn ge
plant. Statt 57 Mrd. Euro werden sie wohl 
knapp 14 Mrd. Euro mehr kosten – vor allem 
aufgrund vereinbarter Preisgleitklauseln, 

die die Vertragspreise eskalieren lassen, 
aber auch aufgrund geänderter Leistungs
wünsche. 

Auch in zeitlicher Hinsicht läuft vieles aus 
dem Ruder. Im Durchschnitt verzögern sich 
diese wichtigen Waffensysteme um sage 
und schreibe mehr als vier Jahre – eine 
Zeitabweichung von fast 50 Prozent gegen
über der Anfangsplanung. Grund dafür sind 
einige konkrete Verschiebungen: aktuell das 
verschobene Ende der Auslieferung des 
Schützenpanzers PUMA, die verschobene 
Abnahme des vierten Schiffes F125 sowie 
die verspäteten Zertifizierungs und Qualifi
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zierungsaktivitäten beim Transportflugzeug 
A400M.

Die hohe Quote kritischer Großprojekte der 
Bundeswehr lässt mit Recht daran zweifeln, 
dass der strukturelle Wandel beim Rüs
tungsmanagement gelungen ist. Vor allem 
komplexe Eigenentwicklungen bergen im
mer wieder große Kostenrisiken, wie derzeit 
beispielsweise das Projekt „Taktisches Luft
verteidigungssystem TLVS“. Deshalb ist es 
beim Schließen von Fähigkeitslücken immer 
wieder sinnvoll, zuerst die Beschaffung be
reits bewährter Waffentechnik zu prüfen 

oder multinationale Kooperationen anzu
streben. Ebenso ist es nötig, das Risikoma
nagement eng auf das Projekt und Portfo
liomanagement abzustimmen. 

Dieser Sinneswandel ist vor allem nötig, 
nachdem der Bund ein neues Sondervermö
gen zur Beschaffung modernen Materials 
für die Bundeswehr beschlossen hat. 100 
Mrd. Euro in Form von Krediten stehen die 
kommenden Jahre zur Verfügung, um zügig 
Fähigkeitslücken zu schließen. Dafür 
braucht die Bundeswehr reformierte und 
leistungsfähige Beschaffungsstrukturen! 

Eine Stoppregel gegen mehr Stiftungsgelder!
Sie haben eine herausgehobene Position in 
der politischen Kultur, die weltweit ihres
gleichen sucht: die sechs parteinahen Stif
tungen. Keine Frage, ihre Aufgaben in der 
in und ausländischen Bildungsarbeit sind 
vielfältig. Umfangreich sind aber auch die 
Finanzspritzen zu ihren Gunsten: Aus dem 
Bund und teils den Ländern fließen Steuer
gelder in ihre Stiftungskassen. Zudem füh
ren sie ein Doppelleben: Sie gelten als par
teiunabhängig, da dies die notwendige Be
dingung für die Förderberechtigung ist. 
Zugleich lässt aber schon ihre Bezeichnung 
auf eine gewisse Parteinähe schließen, die 
sich auf ideeller, finanzieller und personeller 
Ebene tatsächlich widerspiegelt.

So werden die Stiftungen aus Mitteln ver
schiedener Ministerien gefördert. Im Jahr 
2022 wurden dafür insgesamt rd. 600 Mio. 
Euro im Bundeshaushalt angesetzt, bislang 
war die Tendenz steigend. Hinzu kamen und 
kommen Millionenbeträge aus den Landes

haushalten. Zwar ist die Aufteilung der Mit
tel auf die einzelnen Stiftungen im Verhält
nis nachvollziehbar: Sie orientiert sich an 
den vergangenen vier Bundestagswahlen 
und den Durchschnittsergebnissen der im 
Bundestag vertretenen Parteien, denen die
se Stiftungen nahestehen. Allerdings fragen 
wir uns, inwiefern auch ein gutes Wahler
gebnis mehr Geld für die eigentlich partei
unabhängigen Stiftungen überhaupt legiti
miert und ob dies tatsächlich ein nachvoll
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ziehbares Kriterium für potenziell bessere 
Bildungsarbeit ist? 

Davon abgesehen ist die Rechtfertigung für 
die Höhe der Mittel höchst intransparent: 
Schließlich legen die Fraktionen diesen Be
trag im Haushaltsausschuss jährlich selbst 
fest. Das Problem: Seine Sitzungen sind in der 
Regel nicht öffentlich. Darüber hinaus exis
tiert keine explizite gesetzliche Grundlage.

Dementsprechend gibt es für die Förde
rungssumme keine Stoppregel, sodass sich 
mit Recht von einer Selbstbedienungsmen
talität der Parteien sprechen lässt. Hinzu 
kommt, dass es keinerlei Evaluationen, ge
schweige denn Offenlegungs und Rechen
schaftspflichten zur Tätigkeit der parteina
hen Stiftungen gibt. Zwar veröffentlichen 
sie online verfügbare Jahresberichte, aller

dings auf freiwilliger Basis und ohne ein
heitliche Standards.

Besonders der internationale Vergleich of
fenbart die überdimensionierte Finanzie
rung der Stiftungen: So zahlt im Schnitt je
der Bürger in Deutschland jährlich 7,96 Euro 
für die parteinahen Stiftungen. In Österreich 
sind es nur 1,19 Euro, in Schweden rd. 
0,90 Euro, in den Niederlanden sogar nur rd. 
0,30 Euro.

Es ist daher höchste Zeit, den grenzenlosen 
Aufwuchs der Stiftungsmittel zu beenden – 
dazu braucht es endlich eine eigene gesetz
liche Grundlage! Darin müssen auch konkre
te Vorgaben zu Publizitätspflichten für die 
Stiftungen fixiert werden sowie operationa
lisierbare Ziele enthalten sein, die eine 
Evaluation der Stiftungsarbeit ermöglichen.

Mehr Kontinuität statt Fortschritt
Mit dem Versprechen, mehr Fortschritt zu 
wagen, ist die neue Bundesregierung ange
treten. In diesem Sinne möchte die Ampel, 
dass mehr Elektroautos auf deutschen Stra
ßen unterwegs sind. Darin unterscheidet sie 
sich jedoch nicht von der VorgängerRegie
rung. Auch die gewählten Mittel sind bisher 
im Wesentlichen gleich: Seit 2016 erhalten 
Käufer einen Zuschuss aus Steuermitteln, 
wenn sie sich ein Elektroauto kaufen. Ganz 
klar: Dies belastet die Steuerzahler. Allein im 
vergangenen Jahr wurden rund 3,1 Mrd. 
Euro der staatlichen Kaufprämie ausgezahlt. 
In diesem Jahr sind 5 Mrd. Euro Zuschüsse 
zum Kauf elektrisch betriebener PKW im 
Sondervermögen „Energie und Klimafonds“ 
eingestellt.

An der Kaufprämie hält die neue Bundesre
gierung im Grundsatz fest, auch wenn es im 
kommenden Jahr Änderungen bei der För
derung geben soll. Nach den Plänen der Am
pelKoalition sollen ab 2023 nur noch Elekt
rofahrzeuge gefördert werden, die „nach
weislich einen positiven Klimaschutzeffekt 
haben“. Im April wurde bekannt, welche Än
derungen das für die Förderung federfüh
rend zuständige Klima und Wirtschaftsmi
nisterium nun konkret plant. Demnach sol
len die Zuschüsse für PluginHybride Ende 
dieses Jahres auslaufen. Die Förderung aus 
Bundesmitteln für rein elektrisch betriebene 
Fahrzeuge soll im kommenden Jahr auf 
4.000 Euro und in den Jahren 2024 und 
2025 auf 3.000 Euro sinken. Danach sollen 
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die Zuschüsse für den Kauf gänzlich entfal
len. Angepasst werden soll auch die Min
desthaltedauer der geförderten Fahrzeuge 
von bisher 6 auf künftig 12 Monate. Be
schlossen sind diese Änderungen jedoch 
noch nicht.

Wir meinen: Dass die Kaufprämie verringert 
wird und perspektivisch auslaufen soll, ist 
ein richtiger Schritt. Zu begrüßen ist auch, 
dass die Mindesthaltedauer erhöht werden 
soll. Dies könnte Missbrauch eindämmen, 
damit geförderte Fahrzeuge kurz nach Ab
lauf der Mindesthaltedauer nicht mehr oder 
deutlich weniger ins Ausland verkauft wer
den, um auf diesem Weg Gewinn zu ma
chen. Der BdSt hatte diese Praxis scharf kri
tisiert und gefordert, dem einen Riegel vor
zuschieben.

Klar ist aber auch, dass die neue Bundesre
gierung nicht entschlossen genug Subventi
onen senkt und auslaufen lässt. Zum einen 
ist nämlich geplant, die Förderung noch 
rund 3,5 weitere Jahre zu zahlen. Zum ande
ren ist die neue Bundesregierung bei der Re
duzierung der Förderung zu zögerlich. Zur 
Erinnerung: Im ersten CoronaJahr wurde 

die staatliche Förderung auf 6.000 Euro pro 
Fahrzeug verdoppelt – für „raschen Auf
schwung und neues Wachstum“, hieß es 
noch zu GroKoZeiten. Die erhöhte Förde
rung sollte bis Ende 2021 befristet sein. Die 
neue Bundesregierung hat die erhöhte 
Kaufprämie für Elektroautos jedoch um ein 
Jahr bis Ende 2022 verlängert, „damit Ver
braucherinnen und Verbraucher Kontinuität 
bei der Förderung haben“, so das zuständige 
Wirtschafts und Klimaministerium auf 
Nachfrage des BdSt. 

Dabei ist das Kriterium der Kontinuität gar 
nicht Teil der subventionspolitischen Leitli
nien der Bundesregierung. Stattdessen ist 
dort festgehalten, dass Subventionen unter 
anderem befristet und stetig sinkend („de
gressiv“) sein sollen. Doch schon die vorheri
ge Bundesregierung hatte sich nur allzu sel
ten an ihre eigenen Vorgaben gehalten und 
die Förderung verlängert.
Die neue Bundesregierung tritt aber aus
drücklich unter dem Motto des Fortschritts 
an. Es wäre also fortschrittlich gewesen, sich 
an die eigenen Leitlinien zu halten und be
stehende Subventionen entschlossen abzu
bauen.
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Anschub für 
wetterfeste Taxis

Selbstfahrende Fahrzeuge sind eine verhei
ßungsvolle Vision und genau deshalb ein 
MegaThema für die Mobilität der Zukunft. 
Die Effizienzgewinne und Kostenersparnisse 
sind groß, weshalb Unternehmen in aller 
Welt intensiv daran forschen, autonomes 
Fahren zu einem sicheren und tragfähigen 
Geschäftsmodell zu entwickeln. 

Im Bundesverkehrsministerium ist man nun 
offenbar besorgt darüber, dass diese Techno
logie auch mit dem tückischen Wetter hier
zulande harmoniert. Deshalb fördert das Mi
nisterium im bayerischen Kelheim das Pro
jekt „KelRide“, um die Frage der 
„Allwettertauglichkeit hochautomatisierter 
Fahrzeuge in typischen mitteleuropäischen 
Wetterverhältnissen“ zu erörtern.
 
Im Zuge des ShuttleProjekts wird 2 Jahre 
lang ein „unter Anwendung von künstlicher 
Intelligenz hochautomatisierter Ridesha

ringDienst“ bereitgestellt, der als „Blaupau
se für entsprechende Dienste in weiteren 
Kommunen“ dienen soll. Bei Wind und Wet
ter soll der ÖPNVFan mit den Vorzügen eines 
RidesharingModells beglückt werden: Per 
App oder Telefon können Nutzer ihren Start 
und Zielpunkt der Reise flexibel festlegen.

Den edel klingenden Forschungsinteressen 
des Ministeriums stehen jedoch Subventi
onskosten für die Steuerzahler in Höhe von 
10,6 Mio. Euro entgegen – allein 4,9 Mio. 
Euro entfallen auf die Bereitstellung der
3 Testfahrzeuge durch einen privaten Anbie
ter. 

Wir meinen: Anreize zur Entwicklung auto
nomer Fahrzeuge gibt es ohnehin. Dabei 
sollte der Staat darauf vertrauen, dass priva
te Investoren Lösungen für das wechselhafte 
Wetter Mitteleuropas finden werden. Steu
ergeld ist hier fehl am Platz.
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Heimat de Luxe
Wie kostspielig Heimat sein kann, zeigt die 
Abteilung H im Bundesministerium des In
nern, die der damalige Minister Horst See
hofer 2018 eingerichtet hatte. Gemessen an 
der Zahl der Referate, entwickelte sich „H“ 
schnell zur größten Abteilung des Ministeri
ums: Derzeit besteht sie aus drei Unterab
teilungen mit 17 Referaten und einer Ar
beitsgruppe. Zum Ende der 19. Wahlperiode 
waren insgesamt 150 Stellen besetzt. Kon
kret: Gleich zu Beginn hatte man 100 Stel
len eigens neu geschaffen, die schließlich 
um weitere 50 aufgestockt wurden. Und: 
Seit Mai 2018 wurden mit Abschluss der 
Wahlperiode mehr als 530 Mio. Euro veraus
gabt.

Nach offiziellen Angaben zeichnet „H“ für 
die Gestaltung der Heimatpolitik der Bun
desregierung verantwortlich, soll den Zu
sammenhalt sowie die Identifikation mit 
dem Land erhöhen und die Lebensbedin
gungen in den Regionen verbessern. Dies 
sind unbestreitbar edle Ziele. 
Gemessen an der Leistung steht die Abtei
lung jedoch in keinem Verhältnis zu seiner 
Größe. Laut Antwort der Bundesregierung 
auf eine parlamentarische Anfrage 2022 hat 
die Heimatabteilung seit ihrer Gründung bis 
zum Ende der 19. Wahlperiode lediglich ei
nen Gesetzentwurf initiiert. Darüber hinaus 
hat sie sich an gerade einmal 33 Initiativen 
beteiligt. Der gesetzliche Regelungsbedarf 
auf dem Politikfeld „Heimat“ scheint dem
nach äußerst überschaubar zu sein.

Deshalb sollte darüber diskutiert werden, 
ob die entsprechenden Aufgaben nicht von 
einer ressortübergreifenden Arbeitsgruppe 
koordiniert werden könnten. Dies wäre 

nicht nur sachgemäß, sondern würde auch 
Verwaltungsressourcen sparen, da viele Ebe
nen der Abteilung, vor allem in leitenden 
Positionen, wegfallen würden. 
Darüber hinaus ist es generell fraglich, in
wiefern es überhaupt zur Aufgabe einer Re
gierung gehört, ein bestimmtes Verständnis 
von „Heimat“ zu etablieren, handelt es sich 
doch um einen stark wertbeladenen und in
dividuellen Begriff, der eher Ausdruck einer 
Emotion als einer zu verwaltenden Tatsache 
ist. Was nicht heißen soll, dass eine Gesell
schaft nicht über die Bedeutung des Begriffs 
streiten und eine Vorstellung davon entwi
ckeln sollte. 

Der Bund der Steuerzahler fordert daher, die 
Abteilung H zumindest einzudampfen, da 
sie sich eher als Marketingmaßnahme des 
damaligen Innenministers entpuppt hat 
und keine objektive Notwendigkeit darstellt. 
Statt die Verwaltung durch neue Abteilun
gen, Unterabteilungen und Referate weiter 
aufzublähen, sollten vorhandene Ressour
cen sinnvoll gebündelt werden.
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Die Lockdowns in der CoronaPandemie ha
ben der deutschen Kulturlandschaft einen 
herben Schlag versetzt. So mussten auch die 
Bayreuther Festspiele im Jahr 2020, zum ers
ten Mal seit ihrer Revitalisierung 1951, abge
sagt werden. Offenbar sah sich die Bundesre
gierung daraufhin berufen, die ohnehin 
schon üppigen Mittel von jeweils 2,8 Mio. 
Euro, die 2019 und 2020 an die federführen
de Bayreuther Festspiele GmbH geflossen 
sind, für das Jahr 2021 auf 4,1 Mio. Euro auf
zustocken. Im Haushaltsentwurf 2022 sind 
bisher 3,6 Mio. Euro geplant.

Schon bei seinem Start war das Projekt 
Richard Wagners nur mit einer kräftigen Fi
nanzspritze finanzierbar: Mithilfe eines Dar
lehens von Ludwig II., König von Bayern, 

konnte es 1876 überhaupt erstmalig reali
siert werden. An den Rahmenbedingungen 
hat sich während der vergangenen knapp 
150 Jahre übrigens nichts geändert: Nach 
wie vor wird das Haus für nur ca. 30 Auffüh
rungen während der Festspieltage genutzt.

Man muss kein Betriebswirt sein, um zu ver
stehen, dass – trotz des unbestreitbaren kul
turellen Wertes – ein solcher Spielplan Kos
ten verursacht, die durch die begrenzten Ein
nahmen kaum gedeckt werden können. 
Daher wird der Steuerzahler jährlich – und in 
beinahe regelmäßigen Abständen stärker – 
zur Kasse gebeten, um diese Exklusivität mit
zufinanzieren. Zugleich bangen andere Festi
vals und Konzertreihen mit weitaus mehr Be
suchern gerade in der Pandemie um ihre 

Bayreuth und sein Luxus-Erbe
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Existenz – finanzielle Hilfe können sie nur 
über komplizierte Antragsverfahren erhalten.
Erschwerend kommt hinzu, dass – laut Betei
ligungsbericht des Bundes – der Bund und 
der Freistaat Bayern mit je 29 Prozent an der 
federführenden Bayreuther Festspiele GmbH 
beteiligt sind. Es handelt sich damit um ein 
Staatsunternehmen, sodass im Zweifel der 
Steuerzahler für die fehlende Tragfähigkeit 

von Kosten haften muss. Dies sendet in unse
ren Augen die falschen Signale. Eine Veran
staltung, die sich nicht selbst tragen kann, 
muss sich verändern, um wenigstens kosten
deckend zu sein.
Denn es darf nicht die Aufgabe des Steuer
zahlers sein, ein Erbe mitzufinanzieren, das 
bereits von Beginn an zum wirtschaftlichen 
Scheitern verurteilt war.

Spezialgeld für Spezialchemikalien
Die Subventionsflut der Bundesregierung 
macht selbst vor DAXUnternehmen nicht 
halt. Hier werden immer wieder Projekte ge
fördert, die in die originären Geschäftsfelder 
dieser Firmen fallen. Aktuell hat beispiels
weise das Bundeswirtschaftsministerium 
dem DAXUnternehmen Merck 3,5 Millionen 
Euro bewilligt, um die modulare Produktion 
von Spezialchemikalien zu intensivieren. 

Der modulare Produktionsansatz gewinnt in 
vielen Industrien an Bedeutung, weil Herstel
ler dadurch flexibler und schneller auf Kun
denwünsche eingehen können. Für den Be
reich der Spezialchemikalien gilt das beson
ders: Statt fest installierter Produktionsan 
lagen werden dann einzelne Module für Spe
zialproduktionen verknüpft, um auch kleine
re Mengen effizient mit möglichst geringen 
Kosten bei hoher Qualität herzustellen. 

Im Klartext: Selbstredend ist es legitim, 
wenn Merck bestehende Subventionstöpfe 
nutzt. Den modularen Produktionsansatz 
weiterzuentwickeln, erscheint sinnvoll und 
durchaus lohnend. Aber es ist keineswegs 
die Aufgabe der Steuerzahler, diese Weiter

entwicklungen mit Millionenbeträgen zu 
subventionieren, sodass am MerckHaupt
sitz Darmstadt eine neue Produktionsanla
ge entsteht. Zudem bräuchte es diese Bun
desSubventionen gar nicht: Denn ange
sichts eines Jahresgewinns 2021 von 4,2 
Mrd. Euro (EBIT) ist zu bezweifeln, dass die 
Weiterentwicklung der modularen Produkti
on ohne den Zuschuss der Steuerzahler auf 
der Strecke bleiben würde.
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Fußballprofis werden von Ärzten engmaschig 
betreut, damit sie leistungs und einsatzfä
hig bleiben. Doch irgendwann endet die Ki
ckerKarriere und damit in der Regel auch die 
professionelle medizinische Fürsorge. Der 
Steuerzahler hat mit dieser Geschichte nichts 
am Hut. Doch beim nächsten Kapitel soll er 
zahlen.

Worum geht es? Dem Bundesforschungsmi
nisterium scheint es wichtig zu sein, in Erfah
rung bringen zu müssen, wie es mit dem Ge
sundheitsstatus ehemaliger Fußballprofis 
weitergeht. Dafür nimmt es derzeit 
181.000 Euro in die Hand, um noch bis 2023 
bis zu 500 ExProfis aufwendig medizinisch 
durchzuchecken und zu ihrem Gesundheits
verhalten zu befragen. Damit soll ein besse
res Verständnis für die Langzeitauswirkun
gen einer ProfiKarriere, auch im Vergleich 
zur Allgemeinbevölkerung, entwickelt wer
den, um im Umkehrschluss u. a. die sportme

dizinische Betreuung der aktiven Profis opti
mieren zu können.
Zwar sind bei diesem Projekt auch der Deut
sche FußballBund, die Deutsche Fußball Liga 
sowie die VerwaltungsBerufsgenossenschaft 
mit jeweils 150.000 Euro an Bord. Aber der 
Steuerzahler muss mit seinem Geld als größ
ter EinzelFinanzier herhalten – ob er mit 
Fußball etwas anfangen kann oder nicht.

Die Gesundheit von ehemaligen Handball, 
Tennis, Eishockey oder anderen Sportprofis 
interessiert das Ministerium hingegen 
nicht – zumindest sind hierzu keine Gesund
heitsstudien mit Steuerzuschuss geplant. 
Was nun die ProfiFußballLandschaft be
trifft, ist sie ohne Zweifel finanziell in der 
Lage, im eigenen Interesse etwas mehr Geld 
in die laufende ExKickerStudie zu stecken, 
um damit den Steuerzahler vom Spielfeld zu 
nehmen. „König Fußball“ braucht in Deutsch
land keine SteuerzahlerExtrawurst.

„König Fußball“ unter dem Mikroskop
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Die Polizei sorgt für Sicherheit und Ordnung 
im öffentlichen Raum – dass diese Arbeit mit 
Steuergeld finanziert wird, ist selbstverständ
lich. Hier geht es aber um einen besonderen 
Fall der Finanzierung: Zum Aufgabenbereich 
der Polizei gehört auch die Sicherung von 
Großveranstaltungen mit kommerziellem 
Charakter, wie beispielsweise FußballPartien 
der 1. und 2. Bundesliga. Diese Spiele werden 
von der Deutschen Fußball Liga – der Vereini
gung aller 36 ProfiClubs – organisiert. Einige 
davon sind sogenannte Hochrisikospiele, die 
regelmäßig mit Krawallen und Gewaltaus
schreitungen im Umfeld der Stadien verbun
den sind. Für die Polizei bedeutet das eine 
große Herausforderung, für die Steuerzahler 
bedeutet es eine teure Sicherheitsgarantie, 
weil die Sicherung von Hochrisikospielen 
eine überdurchschnittlich personalintensive 
Polizeipräsenz erfordert. Deshalb hat das 
Bundesland Bremen schon vor Jahren damit 
begonnen, der Deutschen Fußball Liga – als 
Veranstalterin der Bundesligaspiele und zu
gleich Nutznießerin der verstärkten Poli
zeipräsenz – die Kosten für den polizeilichen 
Mehraufwand per Gebührenbescheid in 
Rechnung zu stellen – und zwar zu Recht, 
wie das Bundesverwaltungsgericht vor kur
zem erneut geurteilt hat.

Dabei geht es nicht um Peanuts. Allein in 
Bremen geht es um eine Gesamtsumme von 
bislang 2,6 Mio. Euro, die durch den erhöhten 
Sicherungsaufwand der Polizei entstanden 
ist. Dort kommen bis zu 1.000 Polizisten bei 
Hochrisikospielen zum Einsatz – bei unprob
lematischen Partien sind es durchschnittlich 
nur 200. Da auch die Bundespolizei immer 
wieder zur Absicherung von Hochrisikospie
len mit erheblichem Zusatzpersonal im Ein

satz ist, stellt sich analog die Frage nach einer 
angemessenen Beteiligung der Proficlubs an 
eben jenen Zusatzkosten auf bundespolizeili
cher Ebene. 

Derzeit existiert zwar noch keine gesetzliche 
Grundlage für die Bundespolizei, Polizeikos
ten bei gewinnorientierten Großeinsätzen 
gegenüber den Veranstaltern geltend ma
chen zu können. Doch immerhin läuft die 
Diskussion zwischen den Innenministerien 
der Länder und dem Bund über eine faire Fi
nanzierung der Sondervorteile, die der Staat 
dem Profifußball bei der Sicherung von 
Hochrisikospielen gewährt. Wir meinen: Es 
braucht eine bundeseinheitliche Regelung, 
damit nicht alle Kosten allein den Steuerzah
lern aufgebürdet, sondern durch eine ange
messene Beteiligung der Proficlubs die öf
fentlichen Haushalte entlastet werden. Hier 
schlagen wir eine Fondslösung vor. Und das 
Bundesinnenministerium signalisiert, dass es 
„die Diskussion in den Ländern weiterverfol

Heißes Derby, faire Kosten

gen und gegebenenfalls die Schaffung einer 
Rechtsgrundlage für die Erhebung von Ge
bühren für die Gewährleistung der Sicherheit 
von Fußballspielen im originären Zuständig
keitsbereich der Bundespolizei prüfen“ wird.
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Die Religionsgemeinschaften sind eine wich
tige Säule der Gesellschaft. Die Stabilität die
ser Säule wird u. a. durch das sogenannte 
Neutralitätsgebot des Staates fundiert: Der 
Staat darf sich mit keiner Religion identifi
zieren.

So veranschlagt das Auswärtige Amt im 
Haushaltsentwurf 2022 – wie auch im Vor
jahr – bis zu 1,2 Mio. Euro für die Auslandsar
beit der evangelischen und katholischen Kir
che. Hier geht es aber nicht um Entwick 
lungshilfeProjekte. Vielmehr soll damit die 
Auslandsseelsorge finanziert werden, sodass 
im Ausland lebende Deutsche die Möglich
keit bekommen, ihren Glauben auch dort in 
der Muttersprache leben zu können. Dies gilt 
sowohl für Auswanderer als auch für Touris
ten und Menschen, die aus beruflichen Grün
den zeitweise im Ausland leben.

Ferner geht es nach Kirchenangaben auch 
um die Vermittlung der deutschen Kultur im 
Ausland. Hier sollen die im Ausland ansässi
gen Glaubensgemeinden mit deutschspra
chigen Medien versorgt werden. Die Frage ist 
nur, ob im Zeitalter der globalen Vernetzung 
über das Internet noch die Notwendigkeit 
besteht, derartige Medien weltweit physisch 
verfügbar zu machen?

Im Klartext: Grundsätzlich sollten Menschen 
die Möglichkeit haben, auch unabhängig von 
Sprachbarrieren institutionelle Glaubensan
gebote wahrzunehmen. Wenn dafür aller
dings Bundesmittel eingesetzt werden, be
deutet dies, dass auch konfessionslose Steu
erzahler für die Religionspflege der im 
Ausland lebenden Mitbürger zahlen müssen.

Hierfür dürften aber keine allgemeinen Steu
ermittel verwendet werden! Schließlich han
delt es sich um originäre kirchliche Aufgaben, 
die demnach von den Kirchen und ihren Mit
gliedern ausschließlich selbst getragen wer
den sollten.

Der Steuerzahler als Missionar?

Dieses Identifikationsverbot bedeutet aber 
keine strikte Trennung von Kirche und Staat. 
Ganz im Gegenteil: In der Bundesrepublik 
sind Staat und Kirche auf verschiedenen Ge
bieten aneinandergekoppelt. Neben förder
würdigen Leistungen gerade im sozialkarita
tiven Bereich, die im Interesse des Gemein 
wohls liegen, gibt es allerdings auch durch
aus fragwürdige Finanzierungen.
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Deutschland pflegt eine international belieb
te Festivalkultur. Ein berühmtes Beispiel ist 
das Wacken Open Air nahe dem schles
wigholsteinischen Wacken. Es ist das größte 
OpenAirFestival Deutschlands mit 75.000 
zahlenden Gästen und gilt gleichzeitig als ei
nes der weltweit größten Festivals seiner 
Sparte. Ein ähnliches Ansehen genießt das 
ReeperbahnFestival in Hamburg, das mit ca. 
50.000 Besuchern als das größte Clubfestival 
Europas gilt.

Auch wenn beide Festivals in Größenordnung 
und Bekanntheitsgrad vergleichbar sein mö
gen, gibt es einen entscheidenden Unter
schied: Das ReeperbahnFestival wird mit 
mehreren Millionen Euro Steuergeld vom 
Bund gefördert. So wurden im Etat der Bun
desbeauftragten für Kultur und Medien im 
Jahr 2021 rd. 8,5 Mio. Euro und im Haushalt 
des Auswärtigen Amtes 1,1 Mio. Euro ange
setzt. Damit sind die Fördermittel im Ver
gleich zum Förderauftakt 2012 insgesamt 
um das 48Fache gestiegen.
Dabei dient – nach Angaben der Festivallei
tung – das „zusätzliche“ Geld der jüngeren 
Vergangenheit in erster Linie gar nicht dem 
Festival an sich. Darüber hinaus wird es vor 
allem zur Finanzierung vieler Einzelprojekte 
genutzt: So werden z. B. in Auftrag gegebene 
Studien finanziert, die aktuelle gesellschaftli

che Herausforderungen aus einer kulturellen 
Perspektive heraus beleuchten sollen.
Dies ist ein erster Hinweis darauf, dass kul
turpolitische Aspekte nur eine geringe Rolle 
bei der Vergabe der Fördermittel spielen. Ein 
weiteres Indiz ist die Tatsache, dass das 
ReeperbahnFestival als Branchenplattform 
für die Musikwirtschaft anerkannt ist. Kon
kret: Es geht vor allem darum, Newcomern 
ein Sprungbrett und Talentagenten eine Ver
mittlungsPlattform zu bieten. So fließt ein 
Großteil des Geldes in die Finanzierung des 
ANCHORAwards, der seit 2016 auf dem Fes
tival verliehen wird. Damit werden v. a. die 
Gagen der JuryMitglieder sowie Aufwands
entschädigungen für Talentscouts bezahlt.

Offenbar steht hier die Wirtschaftsförderung 
der Musikindustrie im Vordergrund. Dabei 
wächst die deutsche Musikindustrie Jahr für 
Jahr und verbuchte selbst im PandemieJahr 
2020 ein Umsatzwachstum von 9 Prozent. 
Die über Bundesmittel bereiteten Bühnen 
auf dem ReeperbahnFestival haben dem
nach KatalysatorFunktion für privatwirt
schaftliche Umsätze. 
So wertvoll das Festival für aufstrebende 
Künstler sein mag, so klar muss auch sein, 
dass es nicht Aufgabe des Steuerzahlers sein 
darf, eine Talent und Marketingschmiede für 
die Musikindustrie zu finanzieren.

Reeperbahn-Festival als Katalysator
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Das Bundeswirtschaftsministerium sorgt 
sich um den cremigen Geschmack von fett
reduzierten Milchprodukten wie Jogurt oder 
Frischkäse. Mehr als 350.000 Euro Steuer
geld sind deshalb im Umlauf, damit die Le
bensmittelindustrie Abhilfe schaffen kann. 
Denn: Der Knackpunkt bei energie, also 
fettreduzierten, fermentierten Milchproduk
ten ist, dass der klassische Geruch, Ge
schmack und das cremige Mundgefühl ver
loren gehen. Hinzu kommt ein demogra 
fischer Aspekt, den die Lebensmittelindus
trie in diesem Kontext erkannt hat: „Da sich 
zudem die Wahrnehmung von Aromastoffen 
mit zunehmendem Alter (50+) verringert, 
sind die Hersteller gefordert, Lebensmittel 
zu entwickeln und anzubieten, die den Be
dürfnissen einer alternden Gesellschaft ent
gegenkommen und die bei verringertem 
Fettgehalt eine intensive sensorische Wahr
nehmung und einen cremigen Genuss ver
sprechen.“

BdStFazit: Damit ist eigentlich auch schon 
alles gesagt, denn die Hersteller sind gefor
dert, solche innovativen Milchprodukte zu 
kredenzen. Der Bürger ist als Steuerzahler 
wahlweise erst als kritischer Konsument und 
Käufer solcher optimierten Milchprodukte 
am Zug.

Ähnliche Nöte und Sorgen treiben aber auch 
das Bundeslandwirtschaftsministerium um, 
das derzeit die „sensorische Optimierung 
von natriumreduziertem Schnittkäse“ mit 
Steuergeld in Höhe von 235.000 Euro bezu
schusst. Solche Käse schmecken oft bitter, 
weshalb die Ministerialbeamten offenbar 
ein staatliches Eingreifen für erforderlich 
halten, um im Rahmen von steuerfinanzier
ten „Käseversuchen im industriellen Um
feld“ Abhilfe zu schaffen und um die Bud
gets der Lebensmittelindustrie zu schonen. 
Der BdSt meint: Solche Experimente mit 
Steuergeld sind Käse!

Optimierte Milchprodukte 50+
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Damit Bundestagsabgeordnete Bürger aus 
ihren Wahlkreisen nach Berlin oder zur Be
sichtigung des Europäischen Parlaments 
nach Straßburg einladen können, stehen ih
nen zwei KontingentTöpfe zur Verfügung – 
finanziert vom Steuerzahler. Das Problem: 
Beide Kontingente wachsen mit zunehmen
dem XXLBundestag, weil die Leistungen je
dem einzelnen Abgeordneten zusteht.

Im Detail: Über das Bundespresseamt darf 
jeder Abgeordnete pro Jahr 3 Besuchergrup
pen à 50 Bürger einladen. Die BerlinFahrten 
dauern bis zu 4 Tage: Besuche in Kanzleramt 
und Bundestag, in Landesvertretungen, 
beim Bundesnachrichtendienst, Museen, 
Ausstellungen und Stadtrundfahrten gehö
ren dazu, Guides und Stadtführer betreuen 
die Gruppen. Das Bundespresseamt über
nimmt fast sämtliche Kosten, vor allem Hin 
und Rückreise, Übernachtung – auf Wunsch 
mit Einzelzimmer –, Frühstück sowie Mittag 
und Abendessen, sodass die auserwählten 
Bürger ihre BerlinTour gratis erhalten. Das 
bedeutet: Die 736 Abgeordneten unseres 
größten Bundestags aller Zeiten können 
deutlich mehr als 110.000 interessierte Bür
ger auf Steuerzahlerkosten nach Berlin einla
den – pro Jahr. Darüber hinaus zahlt das Amt 
insgesamt 180 Informationsfahrten für die 
Fraktionen, die nach Proporz verteilt werden. 
Entsprechend enorm sind auch die Ausga
ben: Für 2022 stellt das Bundespresseamt 
ein Budget von 32,4 Mio. Euro bereit. 

Das zweite BesucherKontingent wird direkt 
aus dem Etat des Bundestags finanziert und 
stellt pro Jahr teils mehr als 8 Mio. Euro zur 
Verfügung. Damit können die Abgeordneten 
jeweils bis zu 230 Bürger pro Jahr zu einer 

Tagesfahrt in den Bundestag einladen – ins
gesamt also knapp 170.000 Interessierte. Die 
Bundestagsverwaltung gewährt den Teilneh
mern bis auf einen pauschalen Selbstkosten
beitrag von lediglich 10 Euro dann die Fahrt
kosten und eine Einladung zu einem Essen 
ins Besucherrestaurant des Bundestags, so
weit sie an einem Plenarbesuch oder Infor
mationsvortrag teilnehmen. 

Berlin für umme

Für das allgemeine Demokratieverständnis 
und das Kennenlernen der Arbeitsweisen 
von Parlament und Regierung sind solche In
formationsfahrten ohne Frage sinnvoll. Zu 
hinterfragen ist jedoch insbesondere die 
teure Vollfinanzierung der Mehrtagesfahr
ten durch das Bundespresseamt. Beide Kon
tingentTöpfe – Presseamt und Bundestag – 
sollten auf eine Eigen bzw. höhere Beteili
gung der Reiseteilnehmer hin überprüft 
werden, um die Steuerzahler vom bereitge
stellten 40MillionenZuschuss zu entlasten. 
Der Bildungs, Informations und Reisewert 
der BerlinFahrten wird durch eine angemes
sene Kostenbeteiligung nicht geschmälert.
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Das Bundesarchiv hat den gesetzlichen Auf
trag, Akten, Karten, Bilder, Plakate, Filme und 
Tonaufzeichnungen, die eine große gesell
schaftliche Relevanz haben, als Archivgut des 
Bundes zu sichern und bereitzustellen. Auch 
andere Archive folgen einem bestimmten 
staatlichen Sammlungsauftrag, ob auf Ebene 
des Bundes oder der Länder.

Für private Liebesbriefe gilt dieser staatliche 
Sammlungsauftrag nicht. Das scheint dem 
Bundesforschungsministerium zu missfallen, 
weshalb es ein WissenschaftlerTeam mit 
knapp 505.000 Euro aus der Steuerkasse bis 
ins Jahr 2024 hinein sponsert, um im Dialog 
mit interessierten „Bürgerforscher*innen“ ein 
Archiv mit „authentischen privaten Liebes

briefen aus zwei Jahrhunderten“ zu erschlie
ßen, zu ordnen und dauerhaft zu dokumen
tieren.

Wie Menschen über große Gefühle und All
tägliches sprechen, wie sie Glück und Intimi
tät, aber auch Trennung, Krisen und Leid erle
ben und beschreiben, steht im Fokus dieses 
Projekts. Doch sei auch daran erinnert, dass 
der Bundeshaushalt krisengezeichnet ist und 
nach zwei Jahren Pandemie unter einer Re
kordschuldenlast leidet. Deshalb ist es not
wendig, dass die Ministerialbeamten bei der 
Vergabe von Subventionen ihrerseits mit grö
ßerer Leidenschaft prüfen, was eigentlich die 
Kernaufgaben des Bundes sind. Die Liebes
briefforschung dürfte nicht dazu gehören.

Gruß und Kuss
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Altschulden: föderale Grundprinzipien beachten! 
Laut Grundgesetz sind die Länder für eine 
solide Finanzausstattung der Kommunen 
zuständig. Der AmpelKoalitionsvertrag sieht 
jedoch vor: „Im Rahmen der BundLänderFi
nanzbeziehungen wollen wir den Kommu
nen bei der Lösung der Altschuldenproble
matik helfen.“ Das dahinterliegende Pro
blem: Viele Kommunen leiden unter hohen 
Schulden, vor allem unter sogenannten Kas
senkrediten. Obwohl diese nur zur kurzfristi
gen Liquiditätssicherung bei schwankenden 
Einnahmen und Ausgaben gedacht sind, ha
ben sie sich für viele Kommunen zu einem 
Dauerphänomen entwickelt. 
Sollten die Pläne der AmpelRegierung dar
auf abzielen, dass der Bund die Altkredite 
hoch verschuldeter Kommunen bis zur Hälf
te abnimmt, lehnt der Bund der Steuerzahler 
diesen Ansatz auf Kosten der Bundesfinan
zen ab. Einen solchen Plan verfolgte Olaf  
Scholz zumindest als ehemaliger Finanzmi
nister – damit wäre eine Last für den Bun
deshaushalt in Höhe von aktuell rund 
16 Mrd. Euro verbunden.

Mehrere Länder – darunter Hessen, Nieder
sachsen und SchleswigHolstein – haben be
reits vor Jahren eigenständig auf finanzielle 
Schieflagen ihrer Kommunen reagiert – und 
damit ohne Hilfe des Bundes, so wie es das 
Grundgesetz vorsieht. Mit verschiedenen 
Maßnahmen haben sie hochverschuldete 
Kommunen erfolgreich entlastet, andere 
Bundesländer wollen nachziehen.
Zudem finanziert der Bund bereits seit Jah
ren originäre Länder und Kommunalaufga
ben in steigendem Umfang – ob durch För
derprogramme in Milliardenhöhe oder weil 
er ihnen einen Teil seines SteuerAufkom

mens überlässt. Ein konkretes Beispiel: Erst 
kürzlich wurde die Bundesbeteiligung an 
den Kosten der Unterkunft für Langzeitar
beitslose dauerhaft auf bis zu 74 Prozent an
gehoben, wodurch die Kommunen Jahr für 
Jahr um rund 3,4 Mrd. Euro entlastet wer
den. Davon profitieren vor allem Kommunen 
mit hohen Sozialbudgets, die häufig auch 
hohe Schuldenstände aufweisen. Ebenso hat 
der Bundeshaushalt in der Pandemie viel zu
sätzliches Geld für höhere Regionalisie
rungsmittel, Gewerbesteuerkompensation 
oder eine stärkere finanzielle Unterstützung 
beim Ausbau der Kinderbetreuung verteilt – 
und sich dafür selbst in hohem Maß ver
schuldet. Eine weitere Verschuldung des 
Bundes, um Kommunen von ihren Altschul
den zu entlasten, verbietet sich daher, zumal 
der Bund die Altschuldenproblematik durch 
DauerTransfers bereits mittelbar entschärft.

Überdies würden jene Länder geprellt, die 
ihre Kommunen bereits ohne Bundeshilfen 
beim Schuldenabbau aktiv unterstützt ha
ben. Hierbei ist wichtig zu wissen: Das Pro
blem der hohen Kassenkredite hat sich auch 
durch aktives Zutun der Länder in den ver
gangenen Jahren deutlich entschärft: Wur
den Mitte 2016 noch 50 Mrd. Euro kommu
nale KassenkreditSchulden registriert, wa
ren es im Herbst 2021 nur noch 32 Mrd. Euro 
–Tendenz weiter fallend.
Kurzum: Verfassungsrechtlich sind die Län
der verpflichtet, ihre Kommunen angemes
sen, sprich: auskömmlich mit Steuergeld im 
Rahmen des Finanzausgleichs auszustatten. 
Alte Kommunalschulden durch neue Bun
desschulden zu ersetzen, bringt für die Steu
erzahler unterm Strich wenig. 
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Sie ist ein alter Zankapfel zwischen Bund, 
Ländern und Kommunen: die Finanzierung 
des Verkehrs von Bussen, Straßenbahn und 
Regionalverkehr. Vereinfacht gesagt, ist die 
Gemengelage so: Zuständig für die Finanzie
rung sind grundsätzlich die Länder, der Lö
wenanteil der öffentlichen Mittel kommt 
jedoch vom Bund, die Organisation der Ver
kehre findet überwiegend in den Städten 
und Landkreisen statt.

Mit dem ÖPNV durch den Förderdschungel
desministerium für Digitales und Verkehr ein 
vollständiger Überblick über die Förderung 
durch andere Ressorts. Denn auch andere 
Ministerien bewilligen Mittel, die dem ÖPNV 
zugutekommen sollen – beispielsweise über 
Forschungs und Modelvorhaben. 
Zudem kritisieren die Rechnungsprüfer, dass 
die Länder die entsprechenden Bundesmittel 
zum Teil nicht vollständig ausgeben und Ver
wendungsnachweise ungenau und lücken
haft sind. Manche Mittel werden nur schlep
pend abgerufen, was ein Hinweis darauf sein 
könnte, dass der Bedarf an Bundesmitteln 
überschätzt wurde. So ist über die Jahre hin
weg ein dichter Förderdschungel entstanden. 
Im Ergebnis sei der wirtschaftliche Einsatz 
der Bundesmittel nicht sichergestellt, da die 
Finanzierung aus den verschiedenen Ressorts 
nicht aufeinander abgestimmt ist, warnt der 
Rechnungshof weiter. Hier zeigt sich wieder, 
dass es meist keine gute Idee ist, Verantwort
lichkeiten zu vermengen.

Der Bund der Steuerzahler fordert seit Jah
ren, die sogenannte Mischfinanzierung zwi
schen den föderalen Ebenen abzubauen. Mit 
Blick auf den ÖPNV drängt nun die Zeit. 
Denn: Die Verkehrsminister der Länder ha
ben den Bund aufgefordert, seine Mittel 
deutlich zu erhöhen. Und auch der Koaliti
onsvertrag der Ampel sieht mehr Geld für 
den ÖPNV vor.

Zudem gibt die Ampelkoalition den Ländern 
2,5 Mrd. Euro zusätzlich für das deutschland
weit gültige 9EuroSommerTicket. Wenn die 
Steuermilliarden aber nicht koordiniert und 
effizient eingesetzt werden, kommen die PS 
nur mühsam auf die Straße. 

Die Mittel aus dem Bundeshaushalt fließen 
über viele Wege: 11,6 Mrd. Euro Bundesmit
tel standen 2021 durch Gesetze zur Verfü
gung, mit denen ausdrücklich der ÖPNV ge
fördert werden soll. Hinzu kommen Steuer
vergünstigungen und Sonderzahlungen für 
den Ausgleich coronabedingter Nachteile – 
zusammen rund 2,1 Mrd. Euro im Jahr 2021. 
Auch über diverse Förderprogramme, Modell
vorhaben und für Forschungsvorhaben gibt 
der Bund Milliarden für den ÖPNV.

Wie hoch die Bundesmittel für den ÖPNV 
insgesamt sind, lässt sich nicht genau bezif
fern. Das beklagt zumindest der Bundesrech
nungshof in einem Sonderbericht zur Finan
zierung des ÖPNV. Demnach fehlt dem Bun
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Auf die SchauspielIkone Marilyn Monroe soll 
folgendes Zitat zurückgehen: „Hollywood ist 
ein Ort, an dem sie dir tausend Dollar für ei
nen Kuss bezahlen und fünfzig Cent für deine 
Seele.“ Ergänzt werden könnte: Und 
Deutschland ist ein Ort, an dem dir der Staat 
Millionen für einen Seriendreh zahlt.

Durch den „German Motion Picture Fund“, 
kurz GMPF, fördert der Bund vor allem die 
Produktion von teuren international ver
marktbaren Serien. Seit Beginn der Förde
rung im Jahr 2016 wurden bis 2021 insge
samt rund 144 Mio. Euro für 69 Projekte be
willigt. Ziel ist es, die Wettbewerbsfähigkeit 
und Innovationskraft des Filmstandorts 
Deutschland zu stärken, heißt es in der För
derrichtlinie. 
Während sich der StreamingMarkt in den 
vergangenen Jahren blendend entwickelte, 
kannte auch die SerienFörderung nur eine 
Richtung: nach oben. Seit Beginn haben sich 

die Subventionen vervielfacht: 2016 waren 
10 Mio. Euro im Bundeshaushalt eingeplant, 
für dieses Jahr sind es bereits 90 Mio. Euro. 
Im ersten Jahr wurden 8 Serienproduktionen 
gefördert, 2021 waren es bereits 19. Zu Be
ginn war die am höchsten geförderte Pro
duktion die erste Staffel von „Babylon Berlin“ 
mit 4 Mio. Euro. 2021 wurden bereits 10 Mio. 
Euro für die am höchsten geförderte Produk
tion zugesagt – diesmal für die MysteryThril
lerserie „1899“, die in diesem Jahr bei Netflix 
starten soll.

Zudem wurde die Förderung immer wieder 
verlängert – zuletzt zu Beginn dieses Jahres. 
Die aktuelle Förderrichtlinie ist nun bis Ende 
2023 gültig – bis zur nächsten Verlängerung. 
Den subventionspolitischen Leitlinien, die 
sich die Bundesregierung selbst gegeben hat, 
entspricht der GMPF somit wohl kaum. Dem
nach soll eine Förderung degressiv – also sin
kend – und befristet sein.

„Gestiegene Nachfrage“ nach Serien-Subventionen
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Auffällig ist auch, dass die Förderzusagen im
mer wieder höher ausfielen als der Bundes
haushalt für den GMPF eigentlich vorsah. Be
reits 2016 wurden Förderzusagen von knapp 
17 Mio. Euro gemacht, obwohl im Bundes
haushalt nur 10 Mio. Euro vorgesehen waren. 
Seitdem setzt sich dieses Muster fort: Für das 
Jahr 2021 waren 30 Mio. Euro vorgesehen, 
tatsächlich wurden Förderzusagen von 
50 Mio. Euro gemacht. In einem Bericht der 
zuständigen Bundesbeauftragten für Kultur 
und Medien heißt es dazu lapidar: „Aufgrund 
der großen Nachfrage wurden Fördermittel 
von 30 Mio. € auf 50 Mio. € erhöht.“

Ausführlicher, aber nicht weniger verwunder
lich, teilte ein Sprecher von Kulturstaatsmi
nisterin Claudia Roth auf BdStAnfrage mit: 
„Da der Serienmarkt sowohl in qualitativer 
als auch in quantitativer Hinsicht kontinuier
lich wächst und sich dadurch der Förderbe
darf der Branche erhöht, wurde der Haus
haltsansatz entsprechend angehoben.“

Bei alldem reibt sich der Steuerzahler ver
wundert die Augen. Die Liste der Plattfor
men, auf denen die geförderten Serien ge
zeigt werden, liest sich wie das Who‘s Who 
der StreamingBranche. Neben den Platzhir
schen Amazon Prime und Netflix tummeln 
sich dort auch andere kommerzielle Anbieter 
wie beispielsweise Sky, TV Now, TNT, Warner 
TV, Disney+, RTL+, Paramount+, Joyn und Te
lekom Magenta. Auch die öffentlichrechtli
chen Sender wie ARD, ZDF, NDR, SWR, RBB 
und Arte sind dabei.

Der Steuerzahler wird immer stärker zur Kas
se gebeten, um kommerziell erfolgreiche Se
rien in Deutschland mitzufinanzieren. Dass 
die Nachfrage nach Subventionen steigt, ist 
dabei nur ein schwaches Argument, das ei
nen wesentlichen Aspekt außer Acht lässt: 
Aus Sicht der Steuerzahler gibt es mit Blick 
auf den immensen Schuldenberg nämlich 
eine gestiegene Nachfrage nach solider 
Haushaltspolitik.

Um Waschmaschinen drehen sich immer 
wieder technische Innovationen, die Res
sourcen sparen und die Umwelt weniger be

lasten sollen. Ob weniger Wasserverbrauch, 
bessere Energieeffizienz, zeitsparende Pro
gramme oder smarte Vernetzung – mit um
weltbewussten und neuen Kaufargumenten 
werden stets sowohl der Geldbeutel als auch 
das gute Gewissen der Kunden adressiert.

Nun stehen die WaschmaschinenHersteller 
vor einer neuen Herausforderung: Es geht 
um die Vermeidung von schädlichem Mikro
plastik im Abwasser, das vor allem durch den 
Abrieb von Synthetikfasern entsteht. Frank
reich hat diesem Plastikmüll bereits den 
Kampf angesagt und verpflichtet die Her

Teure Geld-Wäsche



55Einsparvorschläge

steller ab 2025, neue Waschmaschinen mit 
Mikroplastikfiltern auszustatten. Erste Un
ternehmen sind auf diese Herausforderung 
bereits angesprungen und haben Mikroplas
tikfilter für Waschmaschinen entwickelt.
Hierzulande will das Bundesforschungsmi
nisterium das MikroplastikProblem aber of
fenbar nicht der Industrie überlassen. Statt
dessen fördert es mit aktuell 550.000 Euro 
ein universitäres Forschungsprojekt, das 
Technologien zur Filterung der kleinen 
Kunststoffteilchen nach dem Vorbild von 

Fischkiemen entwickeln soll. So verheißungs
voll dieses Projekt klingt – schließlich wer
den in Deutschland schätzungsweise rund 
vier Kilogramm Mikroplastik pro Jahr und 
Person freigesetzt – so berechtigt ist die Fra
ge, warum die Steuerzahler verpflichtet wer
den, dieses Problem mit ihrem Geld zu lösen. 
Die forschenden IndustrieUnternehmen in 
Deutschland haben Finanzkraft und großes 
Knowhow, um dieses Forschungsprojekt im 
Eigeninteresse selbst zu finanzieren oder 
selbstständig Lösungen zu entwickeln.

Lohnsubventionen für die Schifffahrt lohnen nicht
Die deutsche Seeschifffahrt wird seit Jahr
zehnten intensiv subventioniert – vor allem 
durch die unbefristete Tonnagesteuer, die 
Steuerbegünstigungen von mehr als 200 
Mio. Euro pro Jahr gewährt. Doch damit 
nicht genug. Auch die Lohnkosten der Ree
der stehen immer wieder im Fokus politi
scher Einflussnahme. So können die Arbeit
geber derzeit die Lohnsteuer einerseits zu 
100 Prozent einbehalten, andererseits wer
den auch die Sozialbeiträge von in Deutsch
land sozialversicherungspflichtigen Seeleu
ten auf Antrag erstattet. Kostenpunkt: mehr 
als 100 Mio. Euro jährlich.

Der beabsichtigte Erhalt des maritimen 
Knowhows in Deutschland ist damit jedoch 
nicht gelungen. Die Fakten sind eindeutig: 
Die Anzahl der Schiffe unter deutscher Flag
ge ist von 717 im Jahr 1999 beständig auf 
273 Ende April 2022 gesunken – und deut
sche Besatzungsmitglieder haben die 
Schwelle von 5.000 Seeleuten unterschrit
ten. Obwohl, nüchtern betrachtet, die ho
hen Subventionen also ein Misserfolg sind, 

wurden beide Maßnahmen bis Mitte bzw. 
Ende 2027 von der alten Bundesregierung, 
teils kurz vor der Übergabe der Amtsge
schäfte, verlängert. Das kostet die Steuer
zahler gemäß den Subventionsberichten der 
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Bundesregierung insgesamt weitere rund 
750 Mio. Euro. Mehr noch: Jetzt gelten sogar 
ausgeweitete Subventionsbedingungen! 
Denn die LohnsteuerRabatte werden auch 
gewährt, wenn die Handelsschiffe unter der 
Flagge der Europäischen Union (EU) bzw. 
des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 
geführt werden, soweit sie in einem inländi
schen Schiffsregister eingetragen sind. Die
ser Anteil macht laut Behördenangaben be
reits mehr als die Hälfte der Lohnsteuersub
ventionen aus, weshalb der deutsche Fiskus 
unterm Strich überwiegend ausländische 
Flaggen begünstigt.

Unser Fazit ist eindeutig: Die jahrelangen 
und massiven Beihilfen sind teuer, aber er
folglos! Erfreulicherweise hat der AmpelKo

alitionsvertrag angekündigt, unwirksame 
und überflüssige Subventionen streichen zu 
wollen. Bitteschön, sagt der Bund der Steu
erzahler, mit dem Wegfall der Lohnsubventi
onen könnte ein schneller Anfang gemacht 
werden!

Das KnowhowArgument sollte im Übrigen 
nicht überstrapaziert werden. Der Beschäfti
gungswandel hat die Seeschifffahrt keines
wegs risikoreicher gemacht. Der betriebliche 
Ablauf ist durch den zunehmenden Einsatz 
internationaler Besatzungsmitglieder nicht 
gestört – das ergibt sich sowohl aus dem ak
tuellen Jahresbericht der Bundesstelle für 
Seeunfalluntersuchung als auch aus unserer 
Nachfrage beim zuständigen Bundesver
kehrsministerium.

„Schritt für Schritt beenden wir das fossile 
Zeitalter, auch, indem wir den Kohleausstieg 
idealerweise auf 2030 vorziehen“, heißt es im 
Koalitionsvertrag der Ampel. Wie genau dies 
geschehen soll, ist nach wie vor unklar. Un
klar ist auch, ob der Krieg in der Ukraine und 
die neuen geopolitischen Herausforderungen 
nicht auch dazu führen werden, den Kohle
ausstieg neu zu bewerten. Fakt ist: Der poli
tisch beschlossene Ausstieg aus der Kohle
verstromung ist umstritten – gleich, ob es 
2030, 2038 oder eben doch später passieren 
soll. 

Der Bund der Steuerzahler hatte die hohen 
Kosten kritisiert, die auf die Steuerzahler 
durch das politisch beschlossene Abschalten 

der Kohlemeiler zukommen. Zum einen sind 
dies Entschädigungszahlungen für die Betrei
ber der Kraftwerke, auf der anderen Seite zig 
Milliarden Euro für Fördermittel, mit denen 
der beschleunigte Strukturwandel in den be
troffenen Regionen bewältigt werden soll.

Mit dem Programm „Stärkung der Transfor
mationsdynamik und Aufbruch in den Revie
ren und an den Kohlekraftwerkstandorten“ – 
kurz „STARK“ – fördert der Bund seit 2020 
nichtinvestive Maßnahmen in den betroffe
nen Regionen. Diese sollen dazu beitragen, 
„die Kohleregionen zu Modellregionen einer 
treibhausgasneutralen, ressourceneffizienten 
und nachhaltigen Entwicklung zu machen“, 
heißt es in der Förderrichtlinie. Die Regionen 

Förderung: STARK – Wirtschaftsstruktur: 
schwach?
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sollen dadurch „eine ökonomisch, ökologisch 
und sozial nachhaltige Wirtschaftsstruktur 
entwickeln und damit nicht nur unmittelbar 
dem Klimaschutz dienen, sondern zugleich 
auch ein internationales Vorbild mit Modell
charakter werden“.

Das sind hochfliegende Ziele, für die der 
Bund erhebliche Mittel vorsieht. Über die ge
samte Laufzeit des STARKBundesprogramms 
bis 2038 wurde ein Höchstbetrag von rund 
2,8 Mrd. Euro beschlossen. In den Jahren 
2020 und 2021 waren zusammen bereits 
170 Mio. Euro bewilligt worden.
Die bewilligten Projekte sind vielfältig. Hier 
ein paar Beispiele aus den Regionen:

•  1,7 Mio. Euro gibt der Bund für eine 
Imagekampagne in der brandenburgi
schen Lausitz aus. Diese soll „das Image 
der Region als einen attraktiven Lebens 
und Arbeitsort entwickeln und stärken“, 
heißt es in der Ausschreibung.

•  An anderer Stelle hat der Bund rund 
260.000 Euro an eine sächsische Gemein
de bewilligt, um das Gebäude einer alten 
Webschule gründlich zu sanieren und ei
ner breiteren Nutzung zugänglich zu ma
chen. „Neben der kreativen Textilwerkstatt 
soll die Oberlausitzer Webschule ein Zent
rum für Kultur und Kunst werden – ein 
Raum für Ausstellungen, Musik – und Tex
tilkunst“, heißt es auf der Internetseite der 
Gemeinde.

•  Vertrauen und Akzeptanz sollen in Sach
senAnhalt gefestigt werden – und zwar 
durch „niedrigschwellige Wettbewerbs 
und Förderangebote – im Format eines 
Mitmachfonds“, wie die dort regierenden 
Parteien in ihrem Koalitionsvertrag verein
bart haben. Ein Blick in die STARKProjekt
liste zeigt, dass der Bund für einen „Mit
machFonds“ rund 4,2 Mio. Euro bewilligt 
hat. Empfänger sind die Staatskanzlei und 
das Ministerium für Kultur des Landes 
SachsenAnhalt.
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•  Nach NRW gehen fast 13 Mio. Euro des 
Bundes an rund 50 „Strukturwandelmana
ger“ in diversen Städten und Gemeinden. 
Diese sollen „Ansprechpartner bei allen 
Fragen rund um die Entwicklung und Be
antragung von Förderprojekten im Rheini
schen Revier“ sein. Hier werden also För
dermittel ausgegeben, um die Basis zu 
schaffen, weitere Fördermittel akquirieren 
zu können.

Dass durch die STARKFörderung tatsächlich 
eine nachhaltige Wirtschaftsstruktur mit in
ternationalem Modellcharakter entsteht, 
muss bezweifelt werden. Zum einen ist 
grundsätzlich fraglich, ob eine solche Struk
tur überhaupt staatlich geplant und mittels 
Fördergeld so einfach geschaffen werden 
kann. Zum anderen fällt auf, dass der För
deranteil mit bis zu 90 Prozent reichlich hoch 
ist. Das heißt, dass der Empfänger der Förder
mittel – häufig ebenfalls staatliche Organisa
tionen – nur einen vergleichsweise geringen 
Teil der Kosten seines Projekts tragen muss. 
Deshalb ist die Gefahr hoch, dass Projekte 
angegangen werden, die mit eigenem Geld 

und auf eigenes Risiko nicht realisiert wor
den wären.
Verwunderlich ist auch, dass der Bund sich 
bei der Auswahl der Projekte darauf be
schränkt, die formalen Fördervoraussetzun
gen zu prüfen und die inhaltliche Auswahl 
faktisch den Bundesländern überlässt. In der 
Förderrichtlinie heißt es dazu: „Eine Förde
rung entgegen dem Landesvotum soll nur in 
begründeten Ausnahmen erfolgen.“ Das 
ifoInstitut kritisiert dies in einer Untersu
chung und gibt zu bedenken, dass auf die
sem Wege auch Projekte gefördert werden 
könnten, die nur einen geringen Beitrag zur 
Erreichung der Ziele aufweisen.
Da es sich um Mittel des Bundes handelt, 
sollte er auch stärker Einfluss darauf neh
men, wofür dieses Geld ausgegeben wird. In 
diesem Zuge sollte der Bund darauf achten, 
dass die Projekte auch tatsächlich einen we
sentlichen Beitrag dazu leisten, eine nachhal
tig tragfähige Wirtschaftsstruktur zu etablie
ren. Diese Aufgabe besteht unabhängig da
von, ob der Ausstieg aus der 
Kohleverstromung nun 2030, 2038 oder eben 
doch später kommt.

Heimgärtner ärgern sich oft über Schnecken, 
deren Fraß, Schleim und Kotspuren den mit 
Liebe angebauten Salat oder Kohl verunstal
ten. Dann heißt es: Einsammeln oder Fallen 
bauen.
Auch der professionelle GroßGemüseanbau 
kann unter Schneckenplagen leiden, schließ
lich kann das Gemüse teils nicht mehr ver
kauft werden. Doch Dank des Bundeswirt
schaftsministeriums soll dieser Plage bald of
fensiv begegnet werden. Bis Ende 2024 

Teures Tempo bei Schneckenbekämpfung
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fördert das Ressort ein konkretes Produkti
onsverfahren zur Qualitäts und Ertragsstei
gerung im Erwerbsgemüsebau – die Entwick
lung eines autonomen Roboters, der auf sei
ner Schneckensuche per GPS selbstständig 
Gemüsereihen abfährt und diese einsam
melt. Kostenpunkt für den Steuerzahler: 
knapp 690.000 Euro 

Alles schön und gut, meint der Bund der 
Steuerzahler, wünschen die Bürger doch 
hochwertige Lebensmittel. Das darf aber 
noch lange kein Grund sein, den Steuerzahler 
samt Geldbeutel ins Gemüsebeet zu schi
cken, um für wirkungsvollere, umweltbe
wusstere und kostensparende Anbauverfah
ren privater Produzenten Sorge zu tragen.

Welcher Autofahrer kennt nicht folgendes 
Problem: Das Navigationsgerät sagt ein flin
kes Durchkommen zum Fahrtziel voraus, 
doch am Ende wird die Freude über die eige
ne Pünktlichkeit durch die zeit und nerven
aufreibende Suche nach einem Parkplatz ge
trübt – gerade in Städten.
Die Entwickler von NavigationsApps und 
geräten scheinen dieses Alltagsproblem je
doch nicht ausreichend zu berücksichtigen – 
nach Ansicht des Bundesverkehrsministeri
ums muss jedenfalls der Steuerzahler als In
novationstreiber einspringen. Noch bis Mitte 
2023 subventioniert es ein Unternehmens
konsortium mit mehr als 1,5 Mio. Euro, das 
ein Prognosetool zur Integration in existie
rende NaviApps entwickelt. 

Durch tausende Testfahrten und die dadurch 
gewonnenen Trackingdaten soll ein Da
tenPool entstehen, der in Kombination mit 
Big Data „mittlere Parksuchzeiten nach 
Stadtteiltypen und Uhrzeiten“ generieren 
soll. Am Ende sollen die Navis die Fahrtdauer 
vom Start bis zum Ziel durch die Einbindung 
einer RealtimePrognose der Parksuchzeit re
alistischer kalkulieren können.

Faktisch eine wirklich hilfreiche Idee für Milli
onen Autofahrer, praktisch aber kein Job für 
die Steuerzahler! Dieses Upgrade für die klas
sische Reiseplanung sollte sich durchaus ei
ner großen Nachfrage erfreuen, weshalb die 
Privatwirtschaft hier als alleiniger Finanzier 
gefragt sein muss.

Upgrade für Navi-Apps
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Selbst die Optimierung von FahrzeugInnen
räumen will das Bundeswirtschaftsministeri
um nicht den Autokonzernen überlassen. 
Stattdessen wird mit Steuergeld nachgehol
fen: So hat das Wirtschaftsressort im Rah
men des Förderprojekts RUMBA dem 
VWKonzern aktuell 3 Mio. Euro bewilligt. Bei 
RUMBA soll es darum gehen, eine „positive 
User Experience“ für die FahrzeugInsassen 
zu schaffen. Konkret geht es darum, die In
nenräume von Fahrzeugen mit automatisier
ten Fahrfunktionen benutzerfreundlich aus
zugestalten. Der Projektpartner AUDI soll 
sich um ein „adaptives Anzeige und Bedien

konzept“ sowie um die „Innenraumergono
mie“ und um „abgestimmtes Fahrverhalten“ 
kümmern. AUDI wurden dafür 2,4 Mio. Euro 
Steuergeld bewilligt. Der Projektpartner MAN 
Truck ist zuständig für den Bereich „Modula
rer Innenraum Lkw“. Ihm wurden dafür 0,6 
Mio. Euro bewilligt.

Dass VW BundesSubventionen benötigt, um 
innovative FahrzeugInnenräume zu entwi
ckeln, dürfte selbst im Bundeswirtschaftsmi
nisterium niemand ernsthaft glauben. Umso 
kritikwürdiger ist es, hierfür überhaupt Steu
ergeld bereitzustellen.

VW-Fahrzeuge: Innovative Innenräume
auf Steuerzahlerkosten
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Was haben Bier, Leichtmetallräder, Wellpap
pe und BioTiefkühlgemüse gemeinsam? Da
mit all das umweltfreundlicher produziert 
wird, erhalten die Hersteller zig Millionen 
Euro Steuergeld. Gefördert wird dies durch 
das sogenannte Umweltinnovationspro
gramm (UIP) des Bundesumweltministeri
ums (BMU). Anspruch des seit mehr als 
40 Jahren bestehenden Programms ist es, 
„herausragende Projekte“ zu fördern, „die 
den Stand der Technik in einer Branche wei
terentwickeln und anderen Unternehmen 
der gleichen Branche oder branchenübergrei
fend aufzeigen, wie innovative Technik zu ei
ner Umweltentlastung führen kann“.

Das klingt zunächst gut. Am Programm gibt 
es aber auch Kritik. Zuletzt hatte der Bundes
rechnungshof (BRH) mit scharfen Worten kri
tisiert, dass das BMU „haushaltsrechtlich un
zulässig“ handele. Im Einzelnen kritisieren 
die Rechnungsprüfer, dass das Ministerium 
keine messbaren Programmziele festgelegt 
habe. Somit sei es nicht möglich, fundierte 
Aussagen über den Erfolg des Programms zu 
treffen. Weitere Zweifel hat der BRH daran, 
dass auch wirklich nur Teile eines Projekts 
mit innovativem Charakter gefördert wur
den. Nicht zuletzt ist zu kritisieren, dass die 
Förderrichtlinie – in der aktuellen Fassung 
immerhin mehr als 25 Jahre alt – nicht be
fristet ist. Dies widerspricht den subventions
politischen Leitlinien, die sich der Bund selbst 
gegeben hat.

Das Umweltministerium sollte die Kritik 
ernst nehmen. Immerhin geht es um mehre
re Millionen Euro Steuergeld, die über das 
Programm jährlich ausgereicht werden. Nach 
Angaben des Bundesrechnungshofs gab das 

BMU in den Jahren 2013 bis 2020 insgesamt 
156 Mio. Euro aus. Im Durchschnitt sind dies 
somit mehr als 22 Mio. Euro pro Jahr. Seit Be
stehen des Programms wurden nach Anga
ben des BMUs rund 1,158 Milliarden Euro be
reitgestellt.

Was passiert mit dem Geld konkret? Ein paar 
Beispiele: Mit 1,1 Mio. Euro fördert das BMU 
ein Projekt, das die Ressourcen und Energie
effizienz beim Lackieren von Leichtmetallrä
dern für die Automobilindustrie verbessern 
soll. Ziel ist es unter anderem, weniger Ener
gie und Lösungsmittel zu verbrauchen. An 
anderer Stelle flossen rund 980.000 Euro an 
eine Brauerei für die Umsetzung eines Ener
giekonzepts, um energieautark zu werden. 
Ein Ziel auch hier: weniger Energie zu ver
brauchen. Weitere fast 6,1 Mio. Euro flossen 
an eine Papierfabrik, die eine neue Maschine 
mit einer innovativen Technologie zum Trock
nen ausgestattet hat. Damit soll bei der Her
stellung von Wellpappen für Verpackungen 
weniger Energie verbraucht werden. Fast 
6,8 Mio. Euro Steuergeld gehen an eine Fa
brik für tiefgekühltes BioGemüse. Aufgrund 
der steigenden Nachfrage sollen die Verarbei
tungskapazitäten des Unternehmens deut
lich erhöht werden. Das geförderte Projekt 
soll dazu beitragen, dass die neuen Ferti
gungsanlagen weniger Energie verbrauchen 
als mit konventioneller Technik. 

Die beschriebenen Projekte zielen unter an
derem darauf ab, bei der Produktion weniger 
Energie zu verbrauchen. Das ist ein gutes 
Ziel, keine Frage. Aber sollte dies mit Steuer
geld gefördert werden? Immerhin profitieren 
die Unternehmen selbst in erheblichem 
Maße von geringeren Ausgaben für Energie. 

Umweltinnovationen ohne messbare Ziele
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Besserer Kaffee und bessere Bananen für 
Kuba! Das scheint das Motto des Bundesfor
schungsministeriums zu sein, das noch bis 

Kaffee und Bananen für Kuba
Mitte 2024 die Anzucht von Kaffee und Ba
nanenpflanzen auf der Karibikinsel „optimie
ren“ will. Das Ziel: Mit deutschem Knowhow 
sollen örtliche AgrarWissenschaftler ge
schult werden, damit die kubanische Land
wirtschaft „Jungpflanzen mit hoher geneti
scher Qualität“ anbauen kann.

Zweifelsohne ist Kuba kein hochentwickelter 
Staat und auch die kubanische Landwirt
schaft hat strukturelle Schwächen, weshalb 
das Land auf NahrungsmittelImporte ange
wiesen ist.
Allerdings verfügt Kuba aufgrund der tropi
schen Bedingungen über natürliche Voraus
setzungen für den Anbau von Kaffee und Ba
nanen. Dass es der Landwirtschaft dennoch 
an Produktivität mangelt, ist vor allem staat
lichen Restriktionen und Versäumnissen sei
tens der kubanischen Regierung geschuldet. 
Auch wegen genereller Meinungsverschie
denheiten zwischen Deutschland und Kuba 
gibt es derzeit keine bilaterale staatliche Ent
wicklungszusammenarbeit zwischen beiden 
Staaten.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht zwingend 
nachvollziehbar, warum der deutsche Fiskus 
63.000 Euro aufwenden soll, um Fehlentwick
lungen in diesem Inselstaat zu beheben.

Und: Die Kosten für die neue Technik werden 
schließlich von allen Steuerzahlern getra
gen – auch von konkurrierenden Unterneh
men, die nicht in den Genuss von Subventio
nen kommen.
Hinzu kommt, dass mit dem Umweltinnova
tionsprogramm ein Förderprogramm be

steht, das seit Jahren keine messbaren Pro
grammziele definiert hat. Hier muss das Bun
desumweltministerium schnell nachbessern, 
denn: Nachhaltigkeit sollte der Bund nicht 
nur mit Blick auf natürliche Ressourcen an 
den Tag legen, sondern auch beim Einsatz 
von Steuergeld.
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Im Rahmen des Großprojekts „Haru Oni“ wird 
in einer windreichen Region im Süden Chiles 
eine Anlage gebaut, die im großen Maßstab 
Strom aus Windkraft erzeugen soll. Geplant 
ist, mit dem dort erzeugten Strom zunächst 
Wasserstoff, dann Methanol und schließlich 
synthetischen Kraftstoff (eFuel) herzustellen. 

Siemens verantwortet insbesondere die 
Windkrafttechnik sowie die Elektrolyse, also 
die energieintensive Umwandlung von Was
ser zu Wasserstoff und Sauerstoff. Der Fahr
zeugKraftstoff soll dann von Chile aus haupt
sächlich per Schiff exportiert werden. Porsche 
ist ebenfalls Projektpartner – als geplanter 
Großabnehmer des Kraftstoffs. Das Bundes
wirtschaftsministerium hat dem Projektpart
ner Siemens dafür 8,2 Mio. Euro bewilligt. Das 
Ministerium verspricht sich davon u. a., Sie
mens in einem Zukunftsmarkt zu positionie
ren. 
Wir meinen: Siemens ist es durchaus zuzu
trauen, Positionierungsfragen selbst und mit 

eigenen Mitteln klären zu können. Es ist nicht 
davon auszugehen, dass Siemens ohne die 
SteuerzahlerZuschüsse das Projekt „Haru 
Oni“ verworfen hätte. Und wenn doch, ist die 
Frage nach dem Subventionssinn sogar noch 
berechtigter. In jedem Fall soll die chilenische 
eFuelProduktion noch in diesem Jahr anlau
fen. Und jeder Liter, der dann in Sportwagen 
verbraucht wird, wird ein von den Steuerzah
lern bezuschusster Liter sein.

Subventionen für eine Industrieanlage in Chile

Die digitale Transformation ist eine zentrale 
gesellschaftliche Herausforderung. Die Coro
naPandemie wirkt hier wie ein Vergröße
rungsglas, da sie auf einen Bedarf erstmals 
hingewiesen und Initiativen hervorgerufen 
hat. Zugleich wirkt die Krise wie ein Brenn
glas, da sie die negativen Auswirkungen ver
passter Digitalisierungsprozesse befeuert.

Nun fühlt sich auch der Bund berufen, ent
sprechende Prozesse durch Finanzhilfen zu 
initiieren. Allerdings sollte bei aller Leiden

schaft nicht das Augenmaß verloren gehen. 
Ein NegativBeispiel, bei dem es verloren 
geht, ist die geförderte Digitalisierung sowie 
technische Erneuerung von (Live)Musik
clubs. Schon weit vor der CoronaPandemie 
aufgesetzt und in der vergangenen Förder
runde bis Ende 2020 befristet, unterliegen 
beide Programme nach aktuellem Subventi
onsbericht nun keiner Befristung mehr. So 
fließen jährlich insgesamt 2 Mio. Euro an 
Clubs – eine teure Dauerschleife auf Kosten 
der Steuerzahler. Wohlgemerkt: Hier handelt 

Club-Förderung in Dauerschleife
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„Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die 
ist schön“ – das weiß ein KinderliedKlassiker 
und macht Lust auf das Durchkreuzen der 
Weltmeere. Damit ein solcher Törn möglichst 
klimaschonend wird, subventioniert das Bun
desforschungsministerium ein IndustrieKon
sortium, das spätestens bis 2023 eine mit 

Grüne Sportyachten

es sich nicht um rückzahlbare Darlehen, son
dern um Zuschüsse.

Das wirft Fragen auf: Zunächst ist nicht er
sichtlich, warum der Bund hier überhaupt tä
tig wird, liegt die Kulturhoheit doch bei den 
Ländern. Hier wird der Grundsatz der Subsi
diarität verletzt.
Eine Grundsatzfrage ist, wie die weitere Auf
rüstung der förderberechtigten Clubs von
stattengehen soll – und wieso? Hier besteht 
nämlich die Gefahr, dass immer neue Förder
runden in einer Endlosschleife münden, da es 
einige Clubs mitunter niemals schaffen, aus 
eigener Kraft den fortlaufenden technischen 
Entwicklungen nachzukommen.

Ein letzter Punkt betrifft die Begründung des 
Förderprogramms. Es soll u. a. dazu dienen, 
Newcomern im Musikgeschäft die ersten 
Gehversuche mit professionellem Equipment 
zu ermöglichen, um bei Karrieresprüngen 
auch auf großen Bühnen bestehen zu kön
nen. Wir bezweifeln aber, dass es Aufgabe 
des Steuerzahlers ist, die Sprungbretter zu fi
nanzieren, die die Karriere einzelner Künstler 
auf neue Höhen bringen. 
Eine vielfältige Kulturlandschaft ist wichtig 
für die Gesellschaft. Diese Landschaft sollte 
aber nicht mittels Dauersubventionen staat
lich orchestriert werden – steuerfinanzierte 
TechnikUpgrades sind hier kein wirksames 
Instrument.

Ammoniak betriebene Sportyacht mit Hybrid
system aus Brennstoffzelle und Motor entwi
ckeln soll. Kostenpunkt: knapp 1,1 Mio. Euro.

Mit an Bord des Konsortiums ist ein deut
scher Yachtbauer, der sich nach eigener Aus
kunft weltweit unter den Top10Anbietern 
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Technologischer Fortschritt lässt sich nicht 
aufhalten – die Innovationsstärke der deut
schen Wirtschaft ist weltbekannt. Eine andere 
Frage ist, ob sich der Staat bei der experimen
tellen Forschung einmischt, ob er Unterneh
men Steuergeld zukommen lässt, die mit ih
ren Produktentwicklungen ihr täglich Brot si
chern? Wir meinen: nein! Zumal hier 
Zielkonflikte auftreten können.

Während sich das Bundesarbeitsministerium 
bemüht, durch möglichst viel Beschäftigung 
die umlagefinanzierten gesetzlichen Sozial
versicherungen finanziell abzusichern, setzt 
das Landwirtschaftsressort auf Automatisie
rung, um mittels Steuergeld Arbeitsplätze ab
zubauen. So subventioniert das Ministerium 
noch bis Ende 2022 die Entwicklung eines 
Weihnachtsbaumroboters mit 466.000 Euro, 
der Weihnachtsbäume autonom und satelli
tengestützt anbauen und pflegen soll. Durch 
diese RoboterEntwicklung sollen auch „Ar
beitskosten zur manuellen Unkrautbekämp
fung eingespart werden“, schließlich ist der 
konventionelle Weihnachtsbaumanbau sehr 
arbeitsintensiv.

Ohne Frage müssen sich Arbeitsprozesse im 
Zeitalter der Automatisierung und Digitalisie
rung ändern und anpassen. Andererseits ist 
es nicht Aufgabe der Steuerzahler, einen Ab
bau von Arbeitsplätzen mit ihrem Geld voran
zutreiben, erst recht nicht, wenn es – wie bei 
dieser RoboterEntwicklung – um ein effizien
teres Geschäftsmodell und somit höhere Ge
winnmargen geht. Diesen technologischen 
Fortschritt müssen die Unternehmen schon 
selbst stemmen!

Weihnachtsbaumroboter als Jobkiller

von FreizeitMotoryachten wiederfindet und 
der seinen zahlungskräftigen Kunden „per
sönliche Traumyachten“ und „kompromisslo
se Qualitätsversprechen ‚engineered in Ger
many‘“ offeriert. Zweifelsohne ist die durch
weg hohe Qualität des IngenieurKnowhows 
aus Deutschland seit Jahrzehnten in aller 
Welt gefragt, Ausdruck davon ist die Export
stärke unserer Wirtschaft. Auch der involvier
te FreizeitYachtbauer verkauft mehr als 
80 Prozent seiner Yachten ins Ausland.

Doch das Entwickeln alternativer Antriebs
technologien samt spezifischer Infrastruktu
ren für die Schifffahrt – ob mit Wasserstoff, 
Methanol oder Ammoniak – muss und wird 
auch ohne Steuerzuschuss funktionieren. 
Denn Unternehmen sind in einer Marktwirt
schaft aufgefordert, sich durch Forschung und 
Entwicklung für die Zukunft aufzustellen, um 
ihre Geschäftsmodelle abzusichern oder zu 
modifizieren. Engineered by Steuerzahler ge
hört beim Yachtbau nicht dazu.
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Sondervermögen/KfW

Bundeshaushalt

84 Mrd. €
zulässige Neuver-

schuldung laut
Schuldenbremse

262 Mrd. €
aufgenommen Zusatz-

schulden zur Be-
kämpfung der

Corona-Pandemie

Bundeshaushalt

147 Mrd. €
nicht zur Pandemie-
bekämpfung genutzt
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Bundeshaushalt

147 Mrd. €
nicht zur Pandemie-
bekämpfung genutzt
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